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1. EINFÜHRUNG 

Die Reduzierung neuer Flächen für Siedlung und Verkehr ist unverzichtbar bei einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit Grund und Boden. Einen wesentlichen Beitrag kann das  
Recycling brach gefallener Flächen, also ein nachhaltiger Flächenkreislauf leisten. Eigentü-
mer, Investoren, Kommunen und Strukturpolitik sind gefordert, sich bei der Brachflächenrevi-
talisierung weiterhin zu engagieren, auch neue Strategien zu verfolgen und gegebenenfalls 
andere Maßstäbe an die technische Umsetzung anzulegen. 

 

 
SITUATION UND OPTIONEN DER BRACHFLÄCHEN-
ENTWICKLUNG 

 
Die Brachflächensituation ist in vielen 

Regionen Deutschlands nach wie vor als 
kritisch anzusehen. Nutzungskonflikte, der 
²ŜǘǘōŜǿŜǊō Ƴƛǘ {ǘŀƴŘƻǊǘŜƴ ŀǳŦ ŘŜǊ αƎǊü-
nen WieǎŜά ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ ƎŜǊƛƴƎŜ bachfrage 
verhindern eine Folgenutzung dieser un-
genutzten Flächen. Zudem fallen weitere 
Standorte brach.  

Gerade in Regionen des Strukturwandels 
und vor allem für die nur mit hohem Auf-
wand herzurichtenden Brachflächen sind 
die Chancen einer selbsttragenden Wie-
dernutzung oft gering. Nicht marktfähige 
Brachflächen sind dort oft weder durch 
öffentliche Mittel noch durch privatwirt-
schaftliches Engagement zu revitalisieren. 

Für viele Brachflächen ist so kurz- und 
mittelfristig keine eigendynamische Ent-
wicklung zu erwarten. Sie nehmen quasi 
nicht mehr am Flächenkreislauf teil. Über 
längere Zeit brach liegend verschlechtert 
sich der Zustand noch aufstehender bauli-
cher Anlagen und Freiflächen verwahrlo-
sen. Die Negativwirkungen auf die angren-
zenden Stadtgebiete nehmen zu. Mit zu-
nehmender Sukzession durch Fauna und 
Flora können selbst ursprüngliche Bau-
rechte auf diesen Flächen obsolet werden.  

Diese nicht marktfähigen Brachflächen 
können nicht einfach liegen bleiben. 
Grundsätzlich bestehen zwei weitere 
Handlungsoptionen: 
- die dauerhafte Renaturierung oder 
- eine zwischenzeitliche Reservefläche. 

Eine Renaturierung von Brachflächen 
bedeutet für den Eigentümer den Verlust 
von Buchwerten. Entsprechende Maß-
nahmen der Renaturierung sind privat 
selten zu refinanzieren und lassen sich 
nicht immer als naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahme verrechnen. 
Den Kosten für die Pflege der renatu-
rierten Flächen stehen keine Einnahmen 
gegenüber. 

Alternativ können Reserveflächen ge-
schaffen werden. Dabei werden nicht 
mehr erhaltenswerte Gebäude und vor 
allem Gefährdungspotenziale durch ruinö-
se Anlagen oder durch Altlasten beseitigt. 
Damit sollen die Vermarktungschancen 
der Fläche erhöht und Möglichkeiten für 
eine Zwischennutzung geschaffen werden. 
Kleingewerbe, Sport- und Grünanlagen 
oder Biomasseanbau können so das Er-
scheinungsbild und Image des Standortes 
und auch des umgebenden Stadtquartiers 
weiter verbessern. Davon profitieren nicht 
nur Eigentümer, sondern auch Anwohner 
und letztlich potenzielle Investoren. 

Mit der Aufbereitung von Brachflächen 
entstehen Kosten, die bei der Schaffung 
einer Reservefläche minimiert werden 
müssen. Kostenoptimierte Abbruch- und 
Sanierungsverfahren sind daher eine 
grundlegende Voraussetzung für die Auf-
bereitung. Zudem lassen sich durch Unter-
haltungskonzepte, die auch Zwischennut-
zungen berücksichtigen, die Kosten für die 
Pflege dieser Flächen reduzieren. Manche 
Zwischennutzungen, wie Kfz-Stellplätze, 
ermöglichen sogar Einnahmen. 
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ZIEL UND GEGENSTAND DER VORLIEGENDEN 

ARBEITSHILFE 
 
Die Strategie, Reserveflächen zu schaf-

fen, ist weitgehend neu. Noch fehlen Ver-
fahren und Instrumente, um nicht-
marktfähige Brachflächen mit geringen 
Kosten aufzubereiten sowie Erfahrungen, 
diese dann zwischen zu nutzen. 

Die vorliegende Arbeitshilfe ist Ergebnis 
des Forschungsvorhabens αYƻǎǘŜƴƻǇǘi-
mierte Sanierung und Bewirtschaftung von 
wŜǎŜǊǾŜŦƭŅŎƘŜƴά όYh{!wύ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ 
BMBF-tǊƻƎǊŀƳƳŜǎ αCƻǊǎŎƘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und ein nachhaltiges Flächenmanage-
ƳŜƴǘά όw9CLb!ύΦ aƛǘ Yh{!w ǿǳǊŘŜ ǳƴǘŜr-
sucht, wie nicht marktgängige Brach-
flächen durch kostengünstige Sanie-
rungsmaßnahmen in einen Reserveflä-
chenpool überführt werden können, um 
sie bei wieder steigender Nachfrage 
schneller als Bauland bereitstellen zu kön-
nen. 

Mit KOSAR wurden neue fachtechnische 
Anforderungen und Herangehensweisen 
bei der Aufbereitung dieser Brachen zu 

Reserveflächen untersucht, Standards und 
kostengünstige Abbruch- und Sanierungs-
verfahren sowie Pflege- und Unterhal-
tungskonzepte entwickelt. In diesem Kon-
text konnten auch Träger- und Finanzie-
rungskonzepte für Reserveflächenport-
folios erarbeitet werden. Es zeigte sich, 
dass die veränderte fachtechnische 
Herangehensweise von beteiligten Planern 
und Ingenieuren vor allem eines verlangt: 
den Verzicht auf Maximalstandards und 
die enge Verzahnung der einzelnen Ver-
fahren.  

Die vorliegende Arbeitshilfe bietet ein 
Werkzeug für die integrative und kosten-
optimierte Aufbereitung und Bewirtschaf-
tung von Reserveflächen. Sie bietet vor 
allem   
- Verfahren, Standards und Bewer-

tungshilfen für die fachtechnische Auf-
bereitung brachliegender Flächen, 

- Kriterien für die Überführung der auf-
bereiteten Fläche in einen Reserveflä-
chenpool sowie  

- Ansätze und Konzepte zur Unterhal-
tung und Pflege von Reserveflächen  
(-pools).  

 

 

 

Bild 1 Brachgefallene Standorte ς Potenzielle Reserveflächen  (Fotos Ferber 2007) 
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2. GRUNDLAGEN 

Eine Reservefläche ist eine ehemals vorgenutzte Industrie-, Gewerbe-, Verkehrs- oder Konver-
sionsfläche, die derzeit nicht marktfähig und daher minder- bzw. ungenutzt ist, aber durch 
gezielte bau- und umwelttechnische Maßnahmen unter stadtplanerischen Kriterien herge-
richtet und unter minimierten Inanspruchnahmerisiken für eine perspektivische Nachnutzung 
vorgehalten und gegebenenfalls zwischengenutzt wird. Die bau- und umwelttechnischen 
Maßnahmen umfassen alle Verfahren, wie Abbruch der Bausubstanz, Bodensanierung, Ge-
fahrenabwehr, die notwendig sind, um die Fläche so herzurichten, dass sie leicht für eine Fol-
genutzung zu aktivieren ist. 
 
FACHTECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

 
An eine Reservefläche werden viele fach-

technische Anforderungen gestellt (Bild 2). 
Jedoch unterscheidet sich die fachliche 
Herangehensweise an die Bewertung und 
Herrichtung einer Reservefläche deutlich 
von einer klassischen Flächenentwicklung.  

Zwar bestimmen ordnungs-, umwelt- 
oder zivilrechtliche Verpflichtungen wei-
terhin viele Verfahren, dennoch wird eine 
umfassende Flächenaufbereitung nicht 
angestrebt. Das Inanspruchnahmerisiko, 
welches mit baulichen und technischen 
Anlagen der Vornutzung bestehen kann, 
soll vielmehr unter dem Kriterium der Kos-
tenoptimierung vermindert werden.  

Da für nicht-marktfähige Flächen die 
Nachnutzung unbekannt ist, sollen beste-
hende Baurechte und wertvolle Gebäude 
und Freibereiche erhalten werden. Im Sin-
ne von Stadt- und Landschaftsplanung ist 
es auch, wenn eine Zwischennutzung den 

Standort aufwertet und gleichzeitig nach-
haltige Standortentwicklungen offen hält. 

Um eine leicht aktivierbare Fläche zu 
schaffen, sind auch die Risiken für poten-
zielle Folgenutzungen zu berücksichtigen. 
Da diese mit Herstellung einer Reserveflä-
che noch nicht umfassend erfasst sind, 
sollte zumindest das Investitionsrisiko 
ausreichend bestimmt und späteren Inte-
ressenten vermittelt werden. So können 
verbliebene Fundamente eine perspektivi-
sche Vermarktung der Fläche und selbst 
eine Zwischennutzung einschränken.  

Mit dem Vorhalten einer Reservefläche 
ist zudem die Risikovorsorge wichtig. Es 
dürfen keine zusätzlichen Investitions-
risiken oder gar Inanspruchnahmerisiken 
entstehen, beispielsweise durch eine 
Vermüllung des Grundstückes, einen Van-
dalismus an baulichen Anlagen oder einen 
neuen Schutzstatus nach Sukzession. Dann 
bleibt die Fläche auch noch später als In-
vestitionsstandort erkennbar.  

 

 

Bild 2 Anforderungen an Reserveflächen  
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TIPP: Risiken lassen sich monetarisieren. 
Entsprechende Anleitungen bieten der 
α9ƴŘōŜǊƛŎƘǘά όOPTIRISK 2009), das paten-
tierte GebrauŎƘǎƳǳǎǘŜǊ αYh.![¢ά (JENA-
GEOS® 2002) ǳƴŘ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ αaƻƴe-
täre Bewertung ökologischer Lasten auf 
Grundstücken und deren Einbeziehung in 
ŘƛŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜǊǘŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎά όITVA 2008). 

 
Für Reserveflächen sind Standards not-

wendig. Sie wurden im Projekt KOSAR de-
finiert und in die vorliegende Arbeitshilfe 
aufgenommen. Sie richten sich auf 
- die bautechnische Aufbereitung einer 

Brachfläche im Kontext eines mini-
mierten Inanspruchnahmerisiko und 
der Risikofreiheit für Folgenutzungen, 

- die Bewirtschaftung einer Reserve-
fläche einschließlich der Risikovorsorge 
und die Verkehrssicherung von zu er-
haltenden Gebäuden und Anlagen. 

 
AUFBEREITUNGSSTANDARDS 

 
Reserveflächen werden so aufbereitet, 

dass sie schnell einer späteren Nachnut-
zung zur Verfügung steht (Bild 3). Zwei 
Aufbereitungsstrategien sind möglich: 
- Fläche sichern und weitere Maß-

nahmen erst dann durchführen, wenn 
ein Interessent vorhanden ist oder Ge-
fahren von der Fläche ausgehen. 

- Fläche so herrichten, dass sie direkt 
vermarktbar ist. 

Mit den Strategien sollen Baurechte bei-
behalten und die infrastrukturelle Anbin-
dung gesichert werden. Generell sind die 
Aufbereitungskosten gering zu halten, da 
deren Refinanzierung oft nicht möglich ist. 
Einfache Kostenstrukturen und kostenop-
timierte Maßnahmen sind notwendig. Die 
zweite Strategie ist daher bei Schaffung 
von Reserveflächen meist nicht sinnvoll. 

 
BEWIRTSCHAFTUNGSSTANDARDS 

 
Reserveflächen dienen der Flächenvor-

haltung für spätere Nachnutzungen. Diese 
Vorhaltung soll zeitlich kalkulierbar sein. 
Der Eigentümer kann so auf Anfragen po-
tenzieller Investoren besser reagieren, die 
Bewirtschaftung der Fläche gleichzeitig 
planen. Es wird von einem Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren ausgegangen. 

Mit Reserveflächen darf für Eigentümer, 
Bewirtschafter und selbst für beteiligte 
öffentliche Träger kein großer Verwal-
tungsaufwand entstehen. Ein einfaches 
Liegenschaftsmanagement ist das Ziel. 

Auch die Bewirtschaftung des Grund-
stücks soll wenig Kosten verursachen. 
Durch eine Zwischennutzung können lau-
fende Kosten verringert werden. Sie über-
ōǊǸŎƪǘ ŘƛŜ ½Ŝƛǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ȊǿŜƛ αǊŜƎǳƭŅǊŜƴά 
Nutzungen, denen sie weder in Art noch in 
Maß entspricht. Eine Zwischennutzung ist 
zeitlich beschränkt (Bieback et. al. 2003, 
DIFU 2007, Mellauner 1998). 

 
 

 
Bild 3 Reservefläche im Nutzungszyklus 
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3. ARBEITSHILFE BEWERTUNG, PLANUNG, STEUERUNG  

3.1. VORBEREITUNG UND PLANUNG 

Die Herrichtung einer nicht unmittelbar vermarktbaren Brachfläche zu einer Reservefläche, 
also die Beseitigung von Anlagen, Missständen und Kontaminationen sowie die Aufbereitung 
des Grundstückes bedürfen vorbereitender Maßnahmen. So sind ausreichende Informationen 
zusammenzustellen, Konzepte für den Standort an sich, aber auch für seine Einbindung in den 
städtebaulichen Kontext zu entwickeln sowie für die Maßnahmen und Gewerke Leistungsbe-
schreibungen zu schaffen.  
 
STRATEGIEN FÜR LIEGENSCHAFTSPORTFOLIOS 

 
Für die Auswahl als Reservefläche ist die 

Marktfähigkeit einer Brachfläche wesent-
lich. Für diese Bewertung kann das ABC-
Modell zugrunde gelegt werden (Bild 4).  

 

A
B

CS
tä

d
te

b
a
u

lic
h

e
 B

e
d

e
u
tu

n
g
/N

a
c
h
fr

a
g
e

Aufbereitungskosten

vermarkten

aktiv 

begleiten

aktiv entwickeln

entsiegeln/renaturieren

Passiv 

begleiten

A:  Selbstläufer

B:  Potenzielle Entwicklungsflächen

C:  Interventions- und Reserveflächen

© Stadt+

 
Bild 4 Typen der Brachflächenentwick-

lung (geänd. nach Ferber 1997) 

 
αA-Flächenά ǎƛƴŘ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ {ŜƭōǎǘƭŅu-

fer, die im Bodenmarkt ohne staatliche 
Interventionen entwickelt werden können. 
Sie sind durch hohe Bodenwerte und nied-
rige Aufbereitungskosten gekennzeichnet. 
Die Brachflächenentwicklung trägt sich 
durch die optimale Integration von Nut-
zungs- und Sanierungsplanung finanziell 
selbst. Mit einem Wertzuwachs der Lie-
genschaft ist zu rechnen. A-Flächen kom-
men nicht als Reserveflächen in Frage.  

 
αB-Flächenά ǎƛƴŘ ƛƴ ƛƘǊŜǊ ǎŜƭōǎǘŅƴŘƛƎŜƴ 

Entwicklung gehemmt. Wegen notwendi-
ger Aufbereitungsmaßnahmen liegen sie 

im Grenzbereich zwischen Gewinn und 
Verlust, sind aber dennoch für Investoren 
und Projektentwickler interessant. So 
kann ihre Entwicklung durch die öffent-
liche Hand unterstützt werden, bspw. 
durch eine Teilung bzw. Monetarisierung 
des Altlastenrisikos oder eine abgestimm-
te Planung und Finanzierung zwischen 
privatem Investor und Kommune. Dann 
können diese Flächen zeitnah einer bau-
lichen Nutzung zugeführt werden. B-
Flächen sollten deshalb nur in Einzelfällen 
als Reservefläche aufbereitet werden.  

 
αC-Flächenά ǎƛƴŘ .ǊŀŎƘŦƭŅŎƘŜƴΣ ŦǸǊ ŘƛŜ 

wegen hoher Aufbereitungskosten und 
geringer Bodenwerte erhebliche Mobili-
sierungshemmnisse bestehen. Ohne ein 
aktives Eingreifen der öffentlichen Hand 
nach dem Gemeinlastprinzip lassen sich 
diese Brachen nicht mobilisieren und wie-
dernutzen. Folglich obliegen Nutzungs- 
und Sanierungsplanungen meist öffentli-
chen Projektträgern. Sie tragen dann mög-
liche Inanspruchnahme- bzw. Haftungs-
risiken, bspw. die durch Behebung schäd-
licher Bodenveränderungen entstehenden 
erheblichen Kosten der Altlastenbehand-
lung. C-Flächen mit geringen Bodenwer-
ten, die kurz- bis mittelfristig nicht nach-
gefragt werden, sollten als Reserveflä-
chen aufbereitet werden.  

 

TIPP: Ist für eine C-Fläche künftig generell 
keine urbane Entwicklung zu erwarten, ist 
auch eine Renaturierung zu erwägen. 
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PROJEKTVORBEREITUNG  
 
Die Planung, Vorbereitung und Steue-

rung der Brachflächenaufbereitung bedarf 
ausreichender Informationen zum Stand-
ort. Mit einer ersten Bestandsaufnahme 
soll deshalb geklärt werden, ob privat- und  
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zur 
Minimierung des Inanspruchnahmerisikos 
bzw. zur Abwehr von Gefahren bestehen 
(siehe Anhang), ob mögliche Investitionsri-
siken auch für eine Zwischennutzung zu 
beachten sind und ob Maßnahmen der 
Vorsorge während der Unterhaltung not-
wendig werden können. 

Diese Informationen sind die Grundlage 
zur Bestimmung des Handlungsbedarfs 
bei der Aufbereitung und Unterhaltung 
von Reserveflächen. Die je nach Brachflä-
chentyp unterschiedlich ausfallenden Ge-
gebenheiten bezüglich noch vorhandener 
Gebäuden und Anlagen, der Grundstücks-
erschließung oder der Bodenbeschaffen-
heit belegen immer wieder, wie wichtig zu 
Projektbeginn ausreichende und richtige 
Daten für Analysen, strategische Bewer-
tungen und Planungen sind.  

Vor Projektbeginn müssen die gesetz-
lichen Verpflichtungen ermittelt werden 
(siehe Anhang). Diese unterscheiden sich 
je nach Vornutzung, Zwischennutzung und 
Aufbereitungsmaßnahmen, beispielsweise 
ob ein Gebäude für die Herrichtung einer 
Reservefläche rückgebaut werden soll. In 
die Projektvorbereitung sollten die zu-
ständigen Fach- und Genehmigungs-
behörden, wie kommunale Planungs-, 
Bauordnungs- und Liegenschaftsämter 
sowie Untere Umwelt- und Denkmal-
schutzbehörden einbezogen werden. 

Für die notwendige Handlungssicherheit 
ist es mit der Projektvorbereitung wichtig, 
Klarheit über mögliche Inanspruchnahme- 
bzw. Haftungsrisiken zu schaffen. Wenn 
die Altlastensituation unbekannt ist bzw. 
durch die Behebung ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǊ αschädli-
cher Bodenveränderungenά ŘƛŜ Yosten 

erheblich steigen können, ist vor einer 
Aufbereitung zur Reservefläche die Altlas-
tensanierung vorzubereiten. 

 
TIPP: Wesentliche Informationen zum 
Standort lassen sich über die kommunalen 
Liegenschafts- und Bauordnungsämter 
einholen. Diese können auch auf relevante 
Fachbehörden verweisen, denn: die Bun-
desländer haben unterschiedliche Behör-
denstrukturen. Zur Nutzungsgeschichte 
und Bodenveränderungen der Liegenschaft 
sind die Unterlagen des Grundstückseigen-
tümers meist am aufschlussreichsten.  

 
STÄDTEBAULICHE PLANUNG 

 
Auch vor der Herrichtung einer Reserve-

fläche ist eine vorbereitende Planung 
notwendig. Neben der gesetzlich notwen-
digen fachtechnischen Planung der Aufbe-
reitungsmaßnahmen kann es gerade bei 
innerstädtischen Brachflächen erforderlich 
sein, die perspektivische Folgenutzung zu 
klären. Eine städtebauliche Planung wird 
notwendig (Bild 5). Dabei unterscheiden 
sich Inhalte und Verfahren, je nachdem 
formell oder informell geplant wird. Das 
Instrumentarium ergibt sich gemäß den 
planungs- und genehmigungsrechtlichen 
Anforderungen des allgemeinen und des 
besonderen Städtebaurechts. Gerade bei 
großen Brachflächen oder Konversions- 
und Bahnflächen ist der planungsrecht-
liche Genehmigungsstatus oft ungeklärt. 
Bei derartigen Flächen empfehlen sich 
folgende zwei Phasen: 

Mit einer informellen Vorplanung bzw. 
einem Entwicklungs- und Nutzungskon-
zept entscheiden Eigentümer, Investoren 
bzw. Projektträger gemeinsam mit der 
Kommune über die Grundzüge der Flä-
chenentwicklung. Dabei kann geprüft 
werden, in welcher Form eine Fläche als 
Reserve für spätere Nachnutzungen reser-
viert wird. Dies ist entscheidend für den 
Umfang der Grundstücksaufbereitung 
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(siehe Kapitel 4) sowie für die Art der Zwi-
schennutzung (siehe Kapitel 5). 

Eine verbindliche Bauleitplanung kann  
ς wegen noch unklarer Nachnutzung und 
unter dem Anspruch minimierter Kosten 
von Reserveflächen ς αauf Eis gelegtά wer-
den. Allerdings lassen sich mit einem Be-
bauungsplan oder Vorhabens- und Er-
schließungsplan die Ergebnisse einer in-
formellen Vorplanung ς wie Nutzungszo-
nen oder Wegeverbindungen ς rechtsver-
bindlich sichern. 

Städtebauliche Planungen umfassen ge-
gebenenfalls weitere Bestandsaufnahmen 
und Analysen, die vom Fachplaner ausge-
führt werden sollten. Sie sind die Grund-
lage für den Rückbau baulicher Anlagen 
und die Aufbereitung des Grundstücks. 

 
TIPP: Städtebauliche Planung bzw. Nut-
zungskonzept sollten flexibel ausgelegt 
sein, um auf Besonderheiten während der 
Grundstücksaufbereitung reagieren und 
diese mit fachtechnischen Anforderungen 
abstimmen zu können (Ferber 2005). 

 
FACHTECHNISCHE PLANUNG 

 
Mit der Aufbereitung einer Brachfläche 

sind fachtechnische Planungen notwendig, 
die die Bodenaufbereitung, die eventuell 
erforderliche Altlastensanierung und den 
Gebäudeabriss regeln.  

Die fachtechnische Planung umfassen 
- ein Abbruch- und Entsorgungskon-

zept, wenn Gebäude abgerissen und 
Boden ausgetauscht werden, und  

- eine Sanierungsplanung, wenn schäd-
liche Bodenveränderungen behoben 
werden müssen (§13 BBodSchG). 

Diese Planungen folgen gesetzlichen 
Normen. Sie werden im Teil B und C fach-
technisch detailliert beschrieben. 

Generell sollten städtebauliche und fach-
technische Planung Hand in Hand gehen. 
Dies birgt Effizienz- und Kostenvorteile. So 
definiert ein Nutzungskonzept, welche 
baulichen Anlagen zurückgebaut werden. 
Die im Rückbaukonzept ermittelte stoff-
liche Struktur eines Bauwerkes bestimmt 
Entsorgungs-/Verwertungsmöglichkeiten, 
die im Entsorgungskonzept zu beschreiben 
sind. Auch kann der Entsorgungs-/Ver-
wertungsweg Einfluss auf die technischen 
Abbruchverfahren haben (siehe Kapitel 4).  

Gegebenenfalls erfordert eine Zwischen-
nutzung der Reservefläche weitere Pla-
nungen, beispielsweise Sicherungsmaß-
nahmen zum Erhalt denkmalgeschützter 
Gebäudesubstanz (siehe Kapitel 5). 

 
TIPP: Abbruch- und Entsorgungskonzepte 
sollten bereits zu Projektbeginn erstellt, 
auch erste Ansätze zur Zwischennutzung 
können konzipiert werden. So lassen sich 
Verfahrensstandards besser definieren.  

 

              

Bild 5 Beispiel einer städtebaulichen Planung in Wetzlar (STADT+) 
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3.2. STEUERUNG UND FINANZIERUNG 

Für eine schnelle und kosteneffiziente Herrichtung einer Reservefläche sind insbesondere 
Fragen der Steuerung und Finanzierung von zentraler Bedeutung. Dementsprechend ist auf 
geeignete Steuerungsstrukturen, Trägerschaft und vertragliche Grundlagen bei Projektent-
wicklung und Projektmanagement zu achten. Vor dem Hintergrund schmaler Budgets lassen 
sich nicht immer Standardverfahren der Altlastensanierung und Standortentwicklung zu-
grunde legen. Vielmehr kommt es sehr auf Flexibilität und Engagement der Projektbeteiligten 
an, neue und ungewöhnliche Wege vor Ort zu beschreiten. Diese lassen sich kaum verallge-
meinern; zumindest können nachfolgend einige zentrale Aspekte skizziert werden. 
 
STEUERUNG EINES PROJEKTES 

 
Bei der Herrichtung von Reserveflächen 

ist die Kostenminimierung ein wichtiges 
Kriterium. So bestimmen der Umfang von 
Maßnahmen, aber auch die Wahl des ein-
zusetzenden Verfahrens die Kosten. Auch 
die Steuerung von Terminen und Qualitä-
ten sowie die Koordination der Beteiligten 
haben wesentlichen Einfluss auf den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Projektes.  

Daher verantworten sowohl Projektent-
wicklung als auch Projektmanagement 
eine optimierte Herstellung von Reserve-
flächen, etwa indem Maßnahmen und 
Verfahren an die Gegebenheiten des 
Standortes bzw. die fachtechnischen An-
forderungen angepasst werden. Oft ist 
eine Koordinierungsstelle durch den Pro-
jektträger oder eine externe Fachbeteili-
gung sinnvoll, welche die notwendigen 
Akteure und Genehmigungsbehörden ab 
Projektbeginn einbindet ǳƴŘ Řŀǎ ½ƛŜƭ αwe-
ǎŜǊǾŜŦƭŅŎƘŜά ƴƛŎƘǘ ŀǳǎ ŘŜƴ !ǳƎŜƴ ǾŜǊƭƛŜǊǘΦ 

 

 

Bild 6 Kriterien der Projektsteuerung 

 
Die Aufgaben der Projektentwicklung 

umfassen im Wesentlichen die Projekt-

vorbereitung und Erfassung von Informa-
tionen zum Standort und zu rechtlichen 
Verpflichtungen, die Standortbewertung 
sowie die Nutzungskonzeption und die 
fachtechnische Planung. Dazu zählen auch 
die Erstellung von Finanzierungsstrategien 
und Trägermodellen. Eventuell sind Maß-
nahmen der Risikovorsorge, der Verkehrs-
sicherungspflicht sowie zur Erfüllung ord-
nungsrechtlicher Auflagen bereits zu Pro-
jektbeginn vorzubereiten. Maßnahmen 
der Risikovorsorge sind etwa die Sicherung 
des Standortes gegenüber Unbefugten, 
die Vermeidung von Vermüllung, Vanda-
lismus oder neuen naturschutzrechtlichen 
Tatsachen. Das Projektmanagement steu-
ert die Termine, die Kosten und die Quali-
täten bzw. Leistungserbringung während 
und nach dem Projekt.  

Bei der Herrichtung von Reserveflächen 
greifen in der Regel verschiedene fach-
technische Maßnahmen z.B. des Rückbaus 
und der Bodensanierung ineinander. In 
deren Zusammenspiel liegen oft Optimie-
rungsmöglichkeiten. So kann eine Auf-
tragsbündelung Kosten minimieren.  

Gerade bei der Flächenentwicklung lau-
fen Planungs- und Ingenieurwesen paral-
lel, in zeitlicher Überschneidung und mün-
den in der Regel in unterschiedliche Leis-
tungsausschreibungen. Das Projektmana-
gement führt die unterschiedlichen Aus-
schreibungsunterlagen zusammen. Leis-
tungsüberschneidungen sollten definiert 
und den Teilplanungsbereichen gemäß 
den praktischen Belangen bei der Bauaus-
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führung zugeordnet werden. Termine, 
Leistungserbringung und damit Kosten 
können so optimiert werden. Dazu gehört 
auch eine konsequente Projektkalkulation. 

 
TIPP: Nicht immer sind die Leistungsbe-
schreibungen nach HOAI ausreichend. Bei 
der stark funktional zu beschreibenden 
Baureifmachung muss das Projektmana-
gement gegebenenfalls zwischen einer 
gutachterlichen Festlegung von Sanie-
rungszielen und einer konkreten Ingeni-
eurplanung entscheiden. 

 
Bei der Maßnahmenumsetzung ist die 

Abstimmung zwischen den Projektbeteilig-
ten für einen effektiven Bauablauf sehr 
wichtig. Die fachtechnischen Abläufe, die 
einzelnen Gewerke sind zu koordinieren, 
Fachgutachter einzubinden sowie Leis-
tungserbringung, Termine und Kosten zu 
überwachen. Das Projektmanagement und 
der Bauleiter vor Ort gewährleisten eine 
störungsfreie sowie qualitative, zeitge-
naue und kostensichere Baudurchführung. 
Sie bestimmen damit wesentlich die Op-
timierung von Maßnahmen der Herstel-
lung von Reserveflächen.  

 
TIPP: Zum Projektmanagement bei der 
Standortentwicklung und dem Brachflä-
chenrecycling gibt es eine Reihe von Ar-
beitshilfen, umfassend zum Brachflächen-
recycling und -management unter ande-
rem von Ferber et. al. 2005, Meißner 2004, 
Stahl et.al. 2003. 

 
TRÄGERSCHAFT EINES PROJEKTES 

 
Die Aufbereitung und die Bewirtschaf-

tung einer Liegenschaft können zusam-
men von einem Projektträger, aber auch 
getrennt durch mehrere Projektträger 
begleitet werden. Nach der Aufbereitung 
sind zudem meist weitere Akteure mit der 
Pflege bzw. Bewirtschaftung betraut, bei-
spielsweise indem Reserveflächen für eine 

Zwischennutzung vermietet bzw. verpach-
tet werden (siehe Kapitel 5). Das geeigne-
te Trägermodell für Aufbereitung und Be-
wirtschaftung sollte bereits mit der Kon-
zeption und Planung geklärt werden. 

 
TIPP: Die koordinierenden Akteure sollten 
ausreichend legitimiert werden, um Ent-
scheidungen selbständig treffen zu kön-
nen. Dies trifft gerade bei der Bewirtschaf-
tung eines Flächenportfolios zu. 

 
Bei einer Trägerschaft lassen sich öffent-

lich-rechtliche Formen für hoheitliche Auf-
gaben und privat-rechtliche Formen für 
freiwillige Aufgaben unterscheiden 
(Stahl et al. 2003). So werden Liegen-
schaftsentwicklungen im Rahmen des Flä-
chenmanagements bereits von einigen 
Kommunen selbst getragen oder im pri-
vatrechtlichen Auftrag von externen 
Dienstleistern verwaltet. Gerade wenn die 
Trägerschaft durch mehrere Institutionen 
bzw. Akteure erfolgt, können auch privat-
rechtliche Formen zum Einsatz kommen. 

 
TIPP: Eine externe Projektsteuerung sollte 
rechtlich per Vertrag legitimiert werden. 
Vergleichbare Erfahrungen liegen ς bei-
spielsweise mit städtebaulichen Verträgen 
bei Großprojekten ς vor. 

 
FINANZIERUNG EINES PROJEKTES 

 
Mit den Maßnahmen der Planung, 

Grundstücksaufbereitung und Bewirt-
schaftung entstehen ς trotz Optimierung ς 
Kosten. Diese könnten beispielsweise 
durch den Einsatz von beschäftigungs-
politischen Instrumenten bei öffentlichen 
Maßnahmen und durch die Nutzung von 
freiwilligem gesellschaftlichem Engage-
ment reduziert werden. Dennoch sind für 
eine nachhaltige Kostenoptimierung alter-
native Finanzierungskonzepte, auch unter 
Beteiligung der öffentlichen Hand, der 
Privatwirtschaft und der Banken und 



BEWERTUNG, PLANUNG, STEUERUNG 

 

 

12 

K
O

S
A

R

durch den Eigentümer/Investor in Be-
tracht zu ziehen. Generell ist zu unter-
scheiden zwischen  
- der Finanzierung der Entwicklung bzw. 

Bewirtschaftung einer einzelnen Re-
servefläche, 

- der Finanzierung von Reserveflächen-
portfolios. 

Die Finanzierung kann sowohl für die 
Grundstücksaufbereitung und Bewirt-
schaftung zusammen als auch für die Pha-
sen getrennt erfolgen. Letzteres trifft ins-
besondere für bestimmte Zwischennut-
zungen mit selbständigen Bewirtschafts-
konzepten zu.  

Durchaus ist eine Finanzierung transpa-
renter, wenn Aufbereitungskosten von 
den laufenden Kosten der Pflege bzw. 
Unterhaltung unterschieden werden. So 
ist es sinnvoll, für einen Biomasseanbau 
ein eigenständiges Finanzierungskonzept 
zugrunde zu legen, da mit dieser Bewirt-
schaftung andere Akteure auftreten als 
bei der Aufbereitung der Fläche.  

Zu den wesentlichen Kostenpositionen 
eines Projektes gehören:  
- Kosten des Grunderwerbs, 
- Kosten der Grundstücksaufbereitung 

(Rückbau von Gebäuden und Infra-
struktur, Bodensanierung, ggf. Lang-
zeitsicherung und kontaminationsbe-
dingter Mehraufwand), 

- Kosten für Modellierung bzw. Gestal-
tung des Geländes, 

- Baunebenkosten (Planung, Genehmi-
gung und Management), 

- Nebenkosten d. Geländeaufbereitung, 
- Betriebskosten in der Projektlaufzeit, 
- sonstige Kosten (Kompensationen, 

Entschädigungen etc.). 
Mit der Herrichtung von Reserveflächen 

und deren Pflege bedarf es Finanzierungs-
konzepte, die sich von der klassischen 
Standortsanierung unterscheiden. Dies 
trifft insbesondere dann zu, wenn Grund-
stücksaufbereitung und Bewirtschaftung 
der Reservefläche zusammen erfolgen. 

Auch ist eher die Gefahrenabwehr für die 
Schutzgüter und weniger eine umfassende 
Altlastensanierung zu finanzieren.  

 
Finanzierung durch öffentliche Mittel : 

Für Flächenaufbereitung kann eine Reihe 
von öffentlichen Finanzmitteln genutzt 
werden, insbesondere im Bereich der Alt-
lastensanierung und des Stadtumbaus. 
Mittel von EU-Ebene, Bundesebene, Län-
derebene sowie aus regionalen und loka-
len Förderprogrammen stehen zur Verfü-
gung. Auch Darlehen aus den Kreditpro-
grammen des Bundes bzw. der Kreditbank 
für Wiederaufbau sowie Zuschüsse für 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sind möglich. Die öffentlichen Finanzie-
rungsmöglichkeiten unterscheiden sich 
regional und sind in der Regel über die 
Landesministerien zu erfragen. 

 
TIPP: Einen Überblick über öffentliche Zu-
wendungen zur Sanierung und Entwick-
lung von Brachflächen geben auch der 
Leitfaden des Umweltbundesamtes αCi-
nanzierungsmöglichkeiten und -hilfen in 
der Altlastenbearbeitung und im Brachflä-
chenrecycƭƛƴƎά oder die Internetpräsenzen 
www.flaecheninfo.de, www.bbsr.bund.de. 

 
Finanzierung durch privatwirtschaftliche 

Mittel aus Sponsoring und Beteiligungen: 
Eine weitere Möglichkeit, Zwischennut-
zungen zu finanzieren, ist die Einwerbung 
von Sponsorengeldern oder Sachspenden. 
Sponsoring eignet sich primär für soziale 
und kulturelle Nutzungen oder Events, 
erfordert aber einen großen Organisati-
onsaufwand bei der Kontaktherstellung 
und -pflege (BBR 2008:136).  

Erwähnt sei auch das Public-Private-
Partnership (PPP). Obwohl eher eine Form 
der Projektorganisation und keine Finan-
zierungsform im engeren Sinne ermögli-
chen ein PPP, finanziellen Aufwand und 
Risiken zwischen privatwirtschaftlichen 
und öffentlichen Partnern zu verteilen. 
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Finanzierung durch gesellschaftliches 
Engagement und Stiftungen: Die Planung, 
Grundstücksaufbereitung sowie die Pflege 
von Reserveflächen sind in der Regel vor-
finanziert und die spätere Refinanzierung 
nicht immer erkennbar. In der Regel ist 
eine komplementäre Finanzierung erfor-
derlich. Zu Fördermitteln, PPP- und Fonds-
Ansätzen bietet das Stiftungsmodell eine 
Alternative.  

Stiftungen basieren auf einem dauerhaf-
ten Kapitalstock, dessen laufende Erträge 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks und zur 
Deckung der Organisationskosten einge-
setzt werden. Durchaus ließen sich auch 
Reserveflächenportfolios so finanzieren. 

In eine Stiftung können Liegenschaften 
übertragen werden. Stiftungen können 
dabei entweder für ein einzelnes (Groß-) 
Projekt oder für mehrere Flächen und de-
ren Aufbereitung und Bewirtschaftung 
eingerichtet werden. Sämtliche damit ver-
bundene Kosten lassen sich auf die Wert-
einheit Liegenschaft umlegen und später 
über den Verkaufspreis refinanzieren.  

Die Entwicklung und die Bewirtschaftung 
der Flächen erfolgt über die Zinserträge 
aus dem Stiftungskapital. Voraussetzung 
ist ein ausreichender Kapitalstock. Zudem 

ist bei der Formulierung des Stiftungszwe-
ckes aufzupassen. Dienen die zu entwi-
ckelnden bzw. zu bewirtschaftenden Lie-
genschaften dem Stiftungszweck, können 
ggf. nur daraus resultierende Gewinne für 
laufende Ausgaben verwendet werden. 

Die Stiftung ist als Finanzierungsalterna-
tive bei Reserveflächen noch zu definie-
ren. Aufgrund der fehlenden eigenen 
Rechtspersönlichkeit ist die fiduziarische 
bzw. nicht-selbständige Stiftung für die 
Flächenentwicklung eher ungeeignet, 
rechtsfähige Modelle sind vorzuziehen. 
Gerade gemeinnützige Stiftungen bieten 
erhebliche Steuervergünstigungen, die 
auch für die Flächenentwicklung genutzt 
werden könnten.  

 
TIPP: Durchaus lassen sich Strukturen und 
Erfahrungen anderer, auch fachfremder 
Stiftungen auf die Finanzierung von Reser-
veflächen übertragen. Beispielsweise för-
dert die Stiftung Rheinische Kulturland-
schaft kulturelle regionale Projekte 
(www.rheinische-kulturlandschaft.de). Die 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz unter-
stützt eine Reihe von Vorhaben und Bau-
maßnahmen im Bereich  Denkmalschutz 
(www.denkmalschutz.de). 

 

 

 

Bild 7 Bilder erfolgreicher Brachflächenentwicklungen (Fotos: Ferber 2007) 
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3.3. BEISPIELE 

 
LIEGENSCHAFTSPORTFOLIO DER GESA MBH 

 
Die Gesellschaft für die Entwicklung und 

Sanierung von Altlasten mbH (GESA) ς 
tätig in der Verwaltung, Verwertung, Alt-
lastensanierung und Entwicklung eigener 
Immobilien in den neuen Bundesländern ς 
hält ein Portfolio von Brachflächen aus 
dem Nachlass der Liegenschaftsgesell-
schaften der ehemaligen Treuhandanstal-
ten des Bundes, der Liquidationsgesell-
schaften ehemals volkseigener Betriebe 
und weiteren Immobiliengesellschaften. 
Im Portfolio sind derzeit für Sachsen rund 
480 Objekte mit ca. 1.600 ha und in Thü-
ringen rund 160 Objekte mit ca. 230 ha 
enthalten. Es handelt sich um meist belas-
tete Altindustriestandorte und Flächen mit 
Altablagerungen. Deren Wiederbelebung 
setzt oft einen Rückbau von Gebäuden 
und Anlagen, eine Beseitigung von Altlas-
ten und Kosten voraus, die den Verkehrs-
wert der Objekte übersteigen. 

Dennoch beabsichtigt die GESA, ihre Flä-
chen möglichst schnell zu vermarkten, also 
wieder in den Nutzungskreislauf zu brin-
gen. Gelingt dies nicht, sollen Flächen kos-
tengünstig verwaltet, ihre Abwertung ver-
hindert und ihre Marktfähigkeit langfristig 
verbessert werden.  

IƳ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎǾƻǊƘŀōŜƴ αKOSARά (siehe 
Kapitel 1) wurden aus dem GESA-Portfolio 
174 Objekte als potenzielle Reserveflä-
chen analysiert: Davon sind 49 % weniger 
als ein Hektar und 16 % mehr als 5 ha 
groß. Allein die hohen Kosten für die Ob-
jektsicherung sprechen für deren Aufwer-
tung. Daher wurden den Objekten Maß-
nahmen zugeordnet, die in den nächsten 
Jahren umgesetzt werden sollen. Deren 
Kosten reichen von weniger als einem bis 
über 100 Euro/m². Immerhin zwei Drittel 
der 174 Objekte lassen sich bereits mit 
einem kleinen Budget herrichten.  

Diese geplanten Maßnahmen im GESA-
Flächenportfolio zeigen auch, dass kos-
tenoptimierte Sanierungs- und Aufberei-
tungsstandards die Gesamtkosten min-
dern und gerade die Mobilisierung von 
αtǊƻōƭŜƳŦƭŅŎƘŜƴά Ƴƛǘ ƘƻƘŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜ-
kosten und mit geringen Bodenwerten 
fördern kann. Die Chance einer selbsttra-
genden Refinanzierung erhöht sich.  

 
FLÄCHENMANAGEMENT DER STADT CHEMNITZ 

 
Die Brachflächenentwicklung ist auch in 

Chemnitz ein dringendes Aufgabenfeld. Im 
Jahr 2008 wurden 530 Brachflächen mit 
insgesamt rund 350 ha erfasst, rund 4 % 
der Siedlungsfläche. Chemnitz stellt dabei 
keine Ausnahme dar. In ganz Südwest-
sachsen wurden rund 3.000 ha Brachflä-
chen gezählt (Stahl 2009). Viele der Flä-
chen liegen seit Jahren brach und lassen 
auch eine Folgenutzung über den Immobi-
lienmarkt nicht erwarten. 

Die Stadt Chemnitz geht innovativ mit 
dieser Situation um: Integriertes Stadt-
entwicklungsprogramm und Städtebauli-
ches Entwicklungskonzept definieren bis 
2020 strategische Handlungsleitlinien und 
Maßnahmen gerade auch für die Brachflä-
chenentwicklung. Zudem kommt ein Ma-
nagementsystem, u.a. mit einer Flächen-
datenbank und einem Wirtschaftsinforma-
tionstool zum Einsatz, welches u.a. von 
Stadtplanungsamt oder der Wirtschafts-
förderung Chemnitz genutzt wird.  

Im Rahmen des Stadtumbaus oder mit 
Mitteln des sächsischen Brachflächenpro-
gramms wurden bereits viele brachliegen-
de Gebäude zurückgebaut. Angesichts des 
Umfangs an schwer vermarktbaren Brach-
flächen sieht die Stadt Chemnitz die Schaf-
fung von Reserveflächen und ihre Zwi-
schennutzung als weitere Option einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. 
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4. ARBEITSHILFE GRUNDSTÜCKSAUFBEREITUNG  

4.1. ABBRUCH BZW. RÜCKBAU BAULICHER ANLAGEN 

Bebaute Brachflächen weisen einen erhöhten Aufwand zur Sicherung und Erhaltung der Bau-
substanz auf. Meist stellt die marode und ständig weiter verfallende Bausubstanz ein Investi-
tionshemmnis dar. Bausubstanz, die nicht ständig gepflegt wird, verhindert demnach eine 
kostenoptimierte Unterhaltung und Bewirtschaftung von Reserveflächen sowie eine Wieder-
eingliederung in den Flächenkreislauf. Wenn Gebäude oder Teile zurückgebaut werden sol-
len, muss der Flächeneigentümer bzw. Investor angesichts dieser Kriterien entscheiden, ob 
ein vollständiger Abbruch mit Tiefenenttrümmerung oder nur ein Teilabbruch der aufragen-
den Bausubstanz vorgenommen wird. Allerdings können verbleibende Kellerbauten und Fun-
damente ein Risiko für die perspektivische Vermarktung und Nachnutzung der Fläche darstel-
len, aber auch eine kostenoptimierte Zwischennutzung erschweren. 
 
METHODISCHE GRUNDLAGEN UND VERFAHREN 

 
Abbruchmaßnahmen auf Reserveflächen 

unterscheiden sich technologisch nicht 
von den üblichen Abbruch- und Rückbau-
maßnahmen. Bei einer Bewertung der 
Methoden und Verfahren zur Herstellung 
von Reserveflächen bestehen in Bezug auf 
Termine, Qualitäten und Kosten aber we-
sentliche Unterschiede. Bei der Entwick-
lung von Reserveflächen ist die Kosten-
minimierung insgesamt das wichtigste 
Maßnahmeziel. Die Kriterien bezüglich der 
Ausführungsqualität und der Terminerrei-
chung sind nur von nachrangiger Relevanz; 
eben nicht wie bei industriellen Investitio-
nen, bei denen das Maßnahmekriterium 
der Terminerreichung von dominanter 
Bedeutung ist. 

Grundsätzlich werden Abbruchmethoden 
und -verfahren unterschieden. Unter Ab-
bruchverfahren werden alle Technologien 
verstanden, mit denen der Abbruch, 
Rückbau oder die Demontage durchge-
führt werden (z.B. Abheben, Einziehen, 
Eindrücken, Fräsen). Die DIN 18007 fasst 
die Grundtechnologien nach Stand der 
Technik zusammen. 

Abbruchmethoden beschreiben die Vor-
gehensweise bei der Abbruchdurchfüh-
rung unabhängig der eingesetzten Ab-
bruchverfahren. Es werden folgende drei 

grundlegende Abbruchmethoden unter-
schieden (BA 1997):  
- konventioneller Abbruch, 
- teilselektiver Abbruch/Rückbau, 
- selektiver Abbruch/Rückbau. 
Für die kostenoptimierte Aufbereitung 

von Brachflächen zu Reserveflächen wird 
empfohlen, in Abhängigkeit der Standort-
spezifik möglichst teilselektive und selekti-
ve Abbruchmethoden zu wählen. 

Das selektive Abbrechen von Bausub-
stanz ermöglicht die Trennung sortenrei-
ner Abbruchabfälle und bietet durch eine 
hochwertige Verwertung ein großes Kos-
teneinsparpotenzial. Dabei erfolgt vor 
dem eigentlichen Gebäudeabbruch die 
Beräumung aller nicht festen und ortsver-
änderlichen Materialien (Entrümpelung 
von z.B. Geräten und Maschinen) und aller 
am Bauobjekt befestigten oder eingebau-
ten Anlagen und Materialien (Entkernung 
von z.B. Fenstern, Dämmstoffen und Ge-
bäudetechnik). Dies ermöglicht nicht nur 
eine gezielte Separation von Baumateria-
lien, sondern auch deren Wiederverwen-
dung (z.B. von Funktionseinheiten wie 
Fertigteilelemente, Dacheindeckung und 
Pflastersteine) oder Wiederverwertung 
(z.B. von Recyclingstoffen wie Schrott und 
Betonbruchschotter). Damit wird den ge-
setzlichen Forderungen des KrW-/AbfG 
entsprochen und wesentlich die Abbruch-
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kosten durch differenzierte und optimier-
te Entsorgungskonzepte gesenkt. 

Alternativ ist insbesondere für einsturz-
gefährdete oder durch Brand, Erschütte-
rungen o.ä. beschädigte Objekte der kon-
ventionelle Abbruch in Betracht zu ziehen. 
Eine derartige Entscheidung kann auch auf 
Grundlage eines Vergleichs der Abbruch-
kosten von selektiven und konventionellen 
Abbruchmethoden gefällt werden. 

Eine Bewertungsmatrix zur Auswahl ei-
ner geeigneten Abbruchmethode ist dem 
Anhang zu entnehmen. Die Kostenstruktur 
und Kostenrelevanz sind dabei entschei-
dend (Tabelle 1). 

STANDARDS UND WIRTSCHAFTLICHKEIT 
 
Für Reserveflächen können die in der 

DIN 18007 aufgeführten Abbruchtechno-
logien als Standard übernommen werden 
(siehe Anhang). Die entsprechend der 
Standortspezifik geeigneten und kosten-
optimierten Abbruchverfahren sollten 
durch den Bauausführenden im Rahmen 
der wettbewerblichen Leistungsausschrei-
bung ausgewählt werden. So ist beispiels-
weise fallspezifisch zu entscheiden, in-
wieweit Gebäude und Anlagen lediglich bis 
zur Bodenplatte oder inkl. aller Funda-
mente und Keller beseitigt werden.  

 
Tabelle 1: Kostenstruktur und Kostenrelevanz zur Auswahl der geeigneten Methode 

Kostenstruktur allgemeine Relevanz für Abbruchmethoden 

konventioneller Abbruch teilselektiver Abbruch selektiver Abbruch 

Kosten für Entrümpelung, 
also Beseitigung des bewegli-
chen Abfalls, Demontage von 
technischen Anlagen und Ver- 
und Entsorgungsanlagen 

niedrig, da keine Entrüm-
pelung vorgesehen 

hoch, da vollständige 
Entrümpelung Bestand-
teil der Methode 

hoch, da vollständige 
Entrümpelung Bestandteil 
der Methode 

Kosten für Separierung von 
Schadstoffen einschließlich 
kontaminierter Bausubstanz 

niedrig, nicht vorgesehen hoch hoch 

Kosten für Entkernung, Besei-
tigung von Baustörstoffen 

niedrig, nicht vorgesehen hoch hoch 

Kosten für eigentlichen Ab-
bruch 

niedrig, da mit einfachster 
Technik Bausubstanz in 
transportable Fraktionen 
zertrümmert wird 

niedrig, da mit einfachs-
ter Technik Bausubstanz 
in transportable Fraktio-
nen zertrümmert wird 

hoch, da Demontage mit 
Ziel der Wiederverwer-
tung kostenintensiv 

Kosten für Entsorgung hoch, da nicht sortenrein moderat, da gute wirt-
schaftliche Verwertung 
möglich 

niedrig, da gute bis sehr 
gute wirtschaftliche Ver-
wertung möglich 

Kosten für Abfallaufbereitung  
(on-site/off-site) 

hoch, da zwingend erfor-
derlich 

moderat bis niedrig, z.T. 
nicht erforderlich 

niedrig, nicht erforderlich 

Kosten für Abfall zur Beseiti-
gung 

hoch, da durch Heteroge-
nität der Abfälle Verwer-
tungsmöglichkeiten be-
schränkt 

moderat, da Abfallmen-
ge durch Separations-
maßnahmen reduzierbar 

moderat bis niedrig, da 
Abfallmenge durch Sepa-
rationsmaßnahmen redu-
zierbar 

Kosten für Abfall zur Verwer-
tung 

hoch, da umfängliche 
Aufbereitung hinsichtlich 
Stör- und Schadstoffsepa-
ration erforderlich 

niedrig, im Idealfall kos-
tenneutral durch Ver-
marktung anfallender 
Recyclingbaustoffe 

niedrig, im Idealfall Zu-
gewinn durch Vermark-
tung von qualitativ hoch-
wertigen Recyclingstoffen 
oder ganzen Funktions-
einheiten zur Wiederver-
wertung 
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AUSWAHL UND DURCHFÜHRUNG VON RÜCKBAU-

MAßNAHMEN 
 

Planung von Abbruchmaßnahmen  
Den Rückbau von baulichen Anlagen, die 

sich mit einer Nachnutzung nicht verein-
baren lassen oder eine Aufbereitung des 
Grundstücks als Reservefläche verhindern, 
definiert die städtebauliche Planung. Aber 
erst die detaillierte Planung von Abbruch- 
und Entsorgungsmaßnahmen ermöglicht 
ein ökologisches und wirtschaftliches 
Massenmanagement und damit eine Kos-
tenoptimierung der Gesamtmaßnahme. 

Vor Abbruch und Entsorgung steht die 
Grundlagenermittlung. Sie ist ein wesent-
licher Bestandteil von Abbruch- und Ent-
sorgungskonzeptionen und muss alle für 
die anschließende Planung erforderlichen 
Genehmigungen und für die Ausführung 
notwendigen Informationen und Kenn-
größen erfassen. 

 
TIPP: Der START-UP-Plan empfiehlt, ein 
αwǸŎƪōŀǳ- ǳƴŘ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎǎǎȊŜƴŀǊƛƻά Ȋǳ 
erstellen. Eine erste Abschätzung der zu 
entsorgenden und verwertbaren Massen-
ströme, der Schadstoffbelastung der Ab-
bruchmaterialien und der Maßnahme-
kosten ist so möglich (Ferber et. al. 2005). 

 
Im Rückbaukonzept wird die Abbruch-

methode festgelegt, die sich aus den tech-
nologischen Anforderungen an den Rück-
bau der Bauwerkskonstruktion sowie an 
die Separierung von Baustörstoffen und 
Schadstoffen im Ergebnis der Grundlagen-
ermittlung ergeben. Es ist in enger Verbin-
dung mit dem Entsorgungskonzept zu er-
arbeiten, da sich aus der stofflichen und 
konstruktiven Struktur des Bauwerkes An-
forderungen ergeben, die Entsorgungs-/ 
Verwertungsmöglichkeiten einschränken 
können. Umgekehrt können Anforderun-
gen des Entsorgungs-/Verwertungsweges 
auch die technischen Abbruchverfahren 
beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei 

Bauschadstoffen, von denen eine Gesund-
heitsgefährdung für die Abbruchausfüh-
renden und die Umgebung ausgehen 
kann. Für die Entfernung derartiger Ge-
fahrstoffe aus der Bausubstanz liegen zum 
Teil einheitliche und verbindliche Richtli-
nien und ein entsprechender Arbeits-
schutz vor (z.B. Asbestverordnung). 

 
TIPP: Beim Umgang mit gefährlichen Ab-
fällen z.B. Wellasbestplatten oder stark 
kontaminierten Böden ist im unübersichtli-
chen föderalen Vorschriftendschungel Er-
fahrung gefragt. Der Entsorgungsfachbe-
trieb ist der Garant für eine ordnungsge-
mäße Abfallentsorgung. Er ist für die Ein-
haltung der Qualitätsziele der Abfallent-
sorgung zertifiziert und kann anstatt eines 
nicht zertifizierten Betriebes mehr Verant-
wortung gemäß Abfallrecht übernehmen. 

 
Während die detaillierte Erfassung der 

eingesetzten Stoffe und Schadstoffe mit 
der Grundlagenermittlung erfolgt, wird die 
Baustofftrennung bzw. Abtrennung von 
Schad- und Störstoffen im Entsorgungs-
konzept untersucht. Dabei werden Stoff-
mengen nach Abfalltypen erfasst. Die Qua-
lität der sortenreinen Abfallmengen er-
möglicht dann die Auswahl wirtschaft-
licher Entsorgungs- und Verwertungs-
wege, die im Konzept formuliert werden. 

Nach BBodSchG können Rückbau- und 
Entsorgungskonzept in den Sanierungs-
plan aufgenommen und durch Vereinba-
rungen mit der zuständigen Behörde ver-
bindlich geregelt werden. 

 
TIPP: Abbruch- und Entsorgungskonzepte 
sollten während der städtebaulichen Pla-
nung bzw. des Nachnutzungskonzeptes 
erstellt werden. Die fachtechnische Pla-
nung und Überwachung des Rückbaus 
durch einen sachverständigen Ingenieur, 
der erfahren ist, Kosteneinsparungspoten-
tiale zu erkennen, ist in der Regel billiger 
als der Verzicht darauf. 
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Ein Schema prinzipieller Arbeitsschritte 
ist im Anhang dargestellt. Weitere Hilfen 
geben der Deutsche Abbruchverband e.V. 
und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, etwa zur Planung von 
Abbruchmaßnahmen (DA 1997, DA 2000), 
zur Verantwortung des Bauherrn (DA 
2002a) sowie zum Arbeitsschutz und zur 
Sicherheit bei Abbrucharbeiten (DA 2005, 
Wangler et al.2001).  

Die Handlungsanleitung αAbbruch- und 
Entsorgungsarbeitenά (DA 2002b) be-
schreibt zwingend erforderliche Planungs-
schritte und gibt Anregungen für die Kon-
zeption von Abbruch- und Entsorgungs-
leistungen zur Aufbereitung von Reserve-
flächen. Sie erspart aber nicht die fachpla-
nerische Bauleitung bzw. Baubegleitung.  

 
Empfehlungen zur Kostenoptimierung 

Für Reserveflächen ist eine Verwertung 
der Baumaterialien zur Kostenoptimierung 
besonders bedeutend. Nicht selten wer-
den Abbruchsubstrate als Recyclingbau-
stoff (Ersatzbaustoff) für die Errichtung 
technischer Bauwerke wie Lärmschutzwäl-
le, Baugrundverbesserungen, Polster- und 
Tragschichten unterhalb geplanter Bau-
werke wieder verwendet.  

 
TIPP: Beim Gebäudeabriss werden 30-50 % 
aller Kosten durch den Abtransport und die 
externe Aufbereitung des Bauschuttes zu 
Recyclingbaustoffen verursacht. Zur Kos-
tenoptimierung sind daher die technischen 
und rechtlichen Möglichkeiten der Vor-Ort-
Verwertung und Aufbereitung von Recyc-
lingbaustoffen auszuschöpfen.  

Die Verwendung mineralischen Abfalls zu 
Bauzwecken je nach chemischer Beschaf-
fenheit wird länderspezifisch in Anlehnung 
an die LAGA M20 geregelt. Da Reserveflä-
chen wegen fehlender Nachnutzung nicht 
sofort wieder neubebaut werden, kann 
Recyclingmaterial nur zur Verfüllung von 
sanierungs- oder rückbaubedingten Hohl-
formen oder für notwendige Bauwerke 
(z.B. aufgeschotterte Flächen) eingesetzt 
werden. Eine bodenähnliche Verwendung 
ist nach dem §12 BBodSchV nicht zulässig. 
Außerhalb und unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht ist dies nur nach 
Einzelfallprüfung und unter dem Nachweis 
der Schadlosigkeit der zuständigen Boden-
schutzbehörde möglich. Die kommende 
Bundesverwertungsverordnung wird aber 
bundeseinheitliche Regeln schaffen.  

 
TIPP: Die Untere Abfall- oder Boden-
schutzbehörde in den Landratsämtern 
oder Kommunalverwaltungen berät zu 
Rechtsfragen. Wenn aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit von technischen Richt-
linien z.B. der LAGA M20 abgewichen wer-
den soll, bedarf es einer gesonderten Zu-
stimmung der zuständigen Behörde. 

 
!ōōǊǳŎƘǎǳōǎǘǊŀǘŜ ƪǀƴƴŜƴ ŀƭǎ α.ŀǳǎǘƻŦf-
ǾƻǊǊŀǘά für den Nachnutzungsfall der Re-
servefläche zwischengelagert werden. 
Gegebenenfalls muss ein Zwischenlager 
eingerichtet und nach BImSchG genehmigt 
werden. Ein Zwischenlager ist für eine Re-
servefläche aus wirtschaftlichen, verwal-
tungstechnischen und auch städtebauli-
chen Aspekten aber nicht zielführend. 

 

 

Bild 8 Gebäuderückbau (Fotos: Hesse 2007) 
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4.2. SANIERUNG UND SICHERUNG DES BAUGRUNDES 

Für die Altlastensanierung stellen Reserveflächen eine Besonderheit dar. So sollen Sanie-
rungs- und Sicherungsmaßnahmen (SSM) üblicherweise nur zur Abwehr von Gefahren dienen, 
die sich aus einer bestehenden Altlast ergeben können. Bei der Herstellung von Reserveflä-
chen stehen vornehmlich technisch und ökonomisch effiziente SSM zur Verhinderung oder 
zumindest Minimierung der Schadstoffausbreitung im Fokus. Im Einzelfall kann jedoch eine 
gezielte Beseitigung des Schadensherdes den Nachsorgeaufwand für eine Schadstofffahne 
erheblich reduzieren oder das Einstellen einer Sicherungsmaßnahme ermöglichen. Dies gilt 
beispielsweise für kleine, gut charakterisierte Schadensherde.  
 
METHODISCHE GRUNDLAGEN UND VERFAHREN 

 
Grundsätze geeigneter Sicherungs- und 
Sanierungsmaßnahmen 

Einer SSM liegt ς bei der Herstellung von 
Reserveflächen ς ein von der zuständigen 
Behörde verbindlich erklärter Sanierungs-
plan gemäß §13 Abs. 6 BBodSchG oder 
eine behördliche Anordnung gemäß §16 
Abs. 2 BBodSchG zugrunde. Beide basieren 
auf einer qualifizierten Sanierungsunter-
suchung des Schadensfalls, die wiederum 
zur Maßnahmenauswahl dient.  

Eine SSM wird von Fachplanern oder 
Sachverständigen gemäß §18 BBodSchG 
geplant, überwacht und von Fachfirmen 
ausgeführt. Die Beachtung branchenspezi-
fischer Regelwerke wird vorausgesetzt. 

Vorhandene Boden- und Grundwasser-
verunreinigungen können eine hochwerti-
ge Folgenutzung (z.B. Wohnen) einschrän-
ken oder eine Wiedernutzung ganz ver-
hindern. SSM müssen eine Schadstoffaus-
breitung verhindern, also eine Belastungs-
situation bis zur potenziellen Wiedernut-
zung vermindern (Teil-Sanierung).  

Eine Beseitigung kleiner, abgegrenzter 
Schadensherde kann sinnvoll sein, wenn 
sich dadurch Grundwasserschäden ver-
meiden lassen oder sich der Aufwand für 
weitere SSM signifikant verringert. Ande-
renfalls ist eine Entfernung derartiger 
Schadensquellen auf Reserveflächen von 
untergeordneter Bedeutung.  

Im Gegensatz zur Brachflächenrevitalisie-
rung, bei der die Altlastensanierung den 

gesamten Projektablauf möglichst wenig 
stören sollte (i.d.R. durch eine kurze Sanie-
rungszeit), stehen bei Reserveflächen in-
folge der zu Beginn fehlenden Wiedernut-
zung mittlere bis lange Zeiträume für SSM 
zur Verfügung. 

 
TIPP: Hinweise zur Bewertung von Grund-
wasserschäden mit und ohne Schadens-
herd gibt die LAWA-LABO (2006), auch für 
ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αƪƭŜƛƴŜ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊǎŎƘŅŘŜƴάΦ 

 
Verfahren der Sanierungs- und Siche-
rungsmaßnahmen 

Zu Sanierungs- und Sicherungsmaßnah-
men zählen folgende und im Glossar näher 
beschriebene Verfahren:  

 
Bodenaushub: Bei diesen Maßnahmen 

wird das ausgehobene, kontaminierte Bo-
denmaterial auf einer Deponie entsorgt 
oder zu einer Reinigungsanlage transpor-
tiert und behandelt sowie anschließend 
verwertet oder entsorgt. Die Vorgehens-
weisen werden unterschieden in: 
- Auskoffern und Entsorgen 
- Thermische Ex-situ-Bodenreinigung 
- Ex-situ-Bodenwäsche 
- Mikrobiologische Behandlung bzw. Ex-

situ-Mikrobiologische Bodenreinigung. 
 
Hydraulisch pneumatische Verfahren 

der In-situ-Sanierungen: Bei gut durchläs-
sigen Böden können mit diesen Verfahren 
leichtflüchtige Schadstoffe vornehmlich 
über das Lösungsgleichgewicht mit der 
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entnommenen Bodenluft bzw. dem 
Grundwasser aus dem Untergrund extra-
hiert und gereinigt werden. Dazu zählen: 
- Bodenluftabsaugung (BLA) 
- Thermische In-situ-Sanierung 
- Pump and Treat (P&T) 
- Mehrphasenextraktion (Dual oder 

Multi Phase Extraction) 
- Dichtwand-Heber-Reaktor (DHR) 
- Funnel-and-Gate. 
 
Sicherungsmaßnahmen durch Siche-

rungssysteme und Immobilisierung: Mit 
folgenden Verfahren werden die Immissi-
onspfade einer Altlast unterbrochen: 
- Oberflächenabdeckung  
- Oberflächenabdichtung 
- Dichtwandsysteme 
- Immobilisierung. 
Diese Maßnahmen werden oftmals als 

kostengünstige Variante zu einer Schad-
stoffbeseitigung beschrieben. Allerdings 
sind Sicherungsmaßnahmen üblicherweise 
langfristig zu überwachen, wodurch kurz-
fristige Kostenvorteile wiederum aufge-
zehrt werden können. 

 
Mikrobiologische Verfahren: Bei diesen 

Verfahren werden der (mikro-)biologische 
Abbau und/oder der natürliche Rückhalt 
der Schadstoffe im Bodenkörper genutzt, 
um eine weitere Verteilung der Schad-
stoffe in der Umwelt zu vermeiden. Unter-
schieden werden: 
- In-situ-Mikrobiologie 
- Enhanced Natural Attenuation (ENA) 
- Phytoremediation.  
 

STANDARDS UND WIRTSCHAFTLICHKEIT 
 
Standardverfahren zur Sanierung von 

Kontaminationen in gesättigter und unge-
sättigter Zone werden in der einschlägigen 
Literatur beschrieben. Angaben zur Wirt-
schaftlichkeit und den Kosten der einzel-
nen Sanierungs- und Sicherungsverfahren 
können nicht pauschalisiert werden. Diese 

Kosten sind jeweils standortspezifisch zu 
ermitteln und Teil der Sanierungsplanung, 
die im Vorfeld einer Sanierungsmaßnah-
men zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

 
TIPP: Bei Gefahrenabwehr empfiehlt es 
sich, zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein 
Fachbüro einzuschalten. Viele dieser Inge-
nieurbüros decken auch den Bereich Ge-
bäuderückbau ab, so dass es über eine 
Abstimmung zu Synergien kommen kann, 
die sich auch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten widerspiegeln dürften. 

 
Die Sanierungsziele für einen Standort 

leiten sich von der zulässigen Nachnutzung 
ab. Wenn diese noch nicht explizit fest-
ǎǘŜƘǘΣ Ǝƛƭǘ ƴŀŎƘ Ϡ п !ōǎΦ п ..ƻŘ{ŎƘDΥ αCŜh-
len planungsrechtliche Festsetzungen, 
bestimmt die Prägung des Gebiets unter 
Berücksichtigung der absehbaren Entwick-
lung das SchuǘȊōŜŘǸǊŦƴƛǎΦά CǸǊ ŘƛŜ DŜŦŀh-
ǊŜƴŀōǿŜƘǊ ƛǎǘ ŘŜǊ ²ƛǊƪǳƴƎǎǇŦŀŘ α.ƻŘŜƴ-
DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊά ǊŜƭŜǾŀƴǘΣ ŘŜǊ ŘƛŜ {ŀƴƛe-
rungszielwerte bestimmt. Dann ist ein 
öffentlich-rechtlicher Sanierungsvertrag 
nach BBodSchG, der die Altlastenbearbei-
tung beschleunigt und Rechtssicherheit für 
die Beteiligten schafft, erstrebenswert. 

Grundsätzlich sollten die Kosten einer 
SSM während der Zeit als Reservefläche 
bzw. die Betriebskosten einer lang-
laufenden SSM niedrig sein. Wirtschaft-
liche Vorteile aus einer schnelleren, aber 
auch aufwändigeren Sanierung lassen sich 
ς wegen der fehlenden Nachnutzung ς bei 
Reserveflächen eher nicht ableiten. Eine 
Ausnahme sind kleine Schadensherde. 

 
AUSWAHL UND DURCHFÜHRUNG VON 

SICHERUNGS- UND SANIERUNGSMAßNAHMEN 
 
Der Einsatz von SSM hängt von den Be-

dingungen am Standort ab. Diese lassen 
sich anhand einer Eignungsmatrix für Ein-
satzbereiche definieren. Die zugrundelie-
genden Kriterien beschreibt Tabelle 2.  



ARBEITSHILFE ZUR KOSTENOPTIMIERTEN SANIERUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON RESERVEFLÄCHEN  

 

 

21 

K
O

S
A

R

Mit der Eignungsmatrix und den Kriterien 
zur Bewertung der Sanierungs- und Siche-
rungsverfahren für den Einsatz auf Reser-
veflächen wurde eine Bewertungshilfe im 
Anhang zusammengestellt. Diese Bewer-
tungshilfe soll Fachleuten als erste Orien-
tierung dienen. Sie ersetzt nicht eine Sa-

nierungsplanung. Gerade bei komplexen 
Schadensfällen (z.B. Schadstoffkombinati-
onen, Heterogenität, wechselnde hydro-
geologische Bedingungen) sind vertiefen-
de Analysen und Bewertungen der stand-
ortspezifischen Aufgaben durch Fachleute 
erforderlich. 

 
Tabelle 2: Einsatz von Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen auf Reserveflächen 

Kriterium Differenzierung  

Vorrangiger Anwendungsbe-
reich 

Unterscheidung zwischen der Anwendung im Schadensherd oder der Schad-
stofffahne oder Maßnahmen, die für beides geeignet sind  

Schadstoffe Differenzierung nach den wichtigsten Schadstoffgruppen (LHKW, BTEX, MKW, 
PAK, Metalle und sonstige) 

Geologie  Unterscheidung zwischen rolligen und bindigen Böden sowie Kluftgestein 

Hydrogeologie Unterscheidung zwischen ungesättigter Zone, dem Aquifer und dem Aquitard 

Randbedingungen für den 
Einsatz auf Reserveflächen 

Bewertung des Infrastrukturbedarfs der Maßnahme, des Wartungsaufwands bei 
längerem Betrieb, der Genehmigungsfähigkeit, der Emissionen, der Beeinträch-
tigung der Nachbarschaft und der Demobilisierbarkeit bei Wiedernutzung  

Entstehung potenzieller Um-
weltauswirkungen  

Unterscheidung zwischen der Entstehung durch die Baumaßnahmen, den Mas-
sentransporten und dem Betrieb der Maßnahme 

Entstehung von SSM-Kosten Unterscheidung zwischen der Planung und Vorversuchen, der Installation, dem 
Betrieb einschließlich der Wartung, eventuellen Nebengewerken und Bewer-
tung der Gesamtmaßnahme 

Alternative Maßnahmen Aufzeigen potenzieller Alternativen zu der jeweiligen Einzelmaßnahme 

Kombinationsmöglichkeiten 
mit anderen Maßnahmen 

Aufzeigen potenzieller Kombinationsmöglichkeiten, um Synergieeffekte schnel-
ler zu nutzen 

 
 

4.3. BEISPIELE 

 
EHEMALIGE ZWIRNEREI IN SCHWEINSBURG 

 
Die prägende Bebauung dieses Standor-

tes wurde 1894 errichtet, in den 1930er 
Jahren durch Stahlbetonbauten und spä-
ter u.a. durch ein Heizhaus erweitert. 1998 
fand eine Entrümpelung des Geländes 
statt. Es liegt vollständig brach (Bild 9). Der 
Zustand der Gebäude ist sehr schlecht: 
mittelfristig werden einige einstürzen, nur 
wenige scheinen statisch intakt. Die Sub-
stanz ist punktuell kontaminiert, u.a. Kel-
ler der Produktionsgebäude mit ölartigen 
Verunreinigungen, die Färberei durch Sal-
ze und Säuren. Die nachgewiesenen Belas-
tungen stellen keine bodenschutzrechtli-

chen Gefahrentatbestände dar. Wegen 
der Lage an der Pleiße bzw. in deren Über-
schwemmungsgebiet, des marginalen Ge-
bäuderestwertes und der Ortsrandlage ist 
eine Renaturierung oder ein Anbau von 
Energiepflanzen am Standort sinnvoll. 

Die Gebäude können nur durch Großge-
rätetechnik rückgebaut werden. Baustör-
stoffe sind nachträglich zu selektieren. Die 
bereits erfolgte Entrümpelung wirkt sich 
kostensenkend aus. Auf dem Standort ist 
in Nähe der Pleiße kein Massenausgleich 
notwendig. Stattdessen würde ein abge-
senktes Geländeniveau einen Auenwald 
mit Stillwasserbereichen ermöglichen. Im 
westlichen Teil kann das Gelände angeho-
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ben werden, um eine ausgeglichene Mas-
senbilanz von Ab- und Auftragsbereichen 
zu sichern. Zur Kostenoptimierung könn-
ten dafür ς wenn rechtlich zulässig ς Re-
cyclingbaustoffe verwendet und auf eine 

Tiefenenttrümmerung verzichtet werden. 
Ein Bodenmanagement wird sämtliche 
Massenbewegungen überwachen und 
dokumentieren, um das Entstehen boden-
schutzrechtlicher Gefahren zu verhindern. 

 

         

Bild 9 Lage und Substanzbewertung, ehemalige Zwirnerei in Schweinsburg (GEOS) 
 
 

EHEMALIGES CHEMNITZER MANOMETERWERK 
 
An diesem Standort an der Zwickauer 

Straße in Chemnitz wurde ab den 1920er 
Jahren Metall verarbeitet und ab den 
1950er Jahren als Manometerwerk Fa. 
Förster Betriebsmanometer gefertigt. Ca. 
1990 wurde die Produktion beendet.  

Der Standort liegt nun brach. Die Bau-
substanz ist teilweise zerfallen und kaum 
nutzbar (Bild 10). Von ŘǊŜƛ ΰIƻǘ {ǇƻǘǎΩ Ƴƛǘ 
hohen LHKW-Schadstoffgehalten in der 
ungesättigten und gesättigten Bodenzone 
dringen Schadstoffe in Grundwasser und 

Bodenluft ein. Hier ist für eine gefahrlose 
Nutzung des Geländes eine Dekontamina-
tion notwendig. Dazu bieten sich die kon-
ventionelle Auskofferung der betroffenen 
Bodenzonen in Verbindung mit einer Tie-
fenenttrümmerung und eine Wiederauf-
füllung mit geogenem Liefermaterial oder  
ς wenn rechtlich zulässig ς mit standort-
eignen Baustoffen an. 

Wegen des marginalen Restwertes selbst 
der noch intakten Gebäude soll der Stand-
ort vollständig rückgebaut werden, aus 
Gründen der Kosteneffizienz selektiv und 
überwiegend ohne Großgerätetechnik. 

 

            

Bild 10 Lage und Substanzbewertung, ehemaliges Chemnitzer Manometerwerk (GEOS) 
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5. ARBEITSHILFE GRUNDSTÜCKSBEWIRTSCHAFTUNG  

5.1. VORBEREITUNG UND PLANUNG 

5ŀǎ ǳƴƎŜƴǳǘȊǘŜ ǳƴŘ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎƭƻǎŜ α[ƛŜƎŜƴƭŀǎǎŜƴά ŜƛƴŜǊ wŜǎŜǊǾŜŦƭŅŎƘŜ ƛƳ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜƴ 
Bereich ist weder für den Grundstückseigentümer noch für die Stadtentwicklung erstrebens-
wert. Wenn möglich sollte daher eine Reservefläche zwischenzeitlich genutzt bzw. bewirt-
schaftet werden. Derzeit werden vielfältige Zwischennutzungsformen bzw. Freiraumfunktio-
nen für Brachflächen diskutiert (BMVBS 2008). Nicht alle sind für Reserveflächen geeignet, da 
diese beispielsweise nur kostenoptimiert aufbereitet werden sollen. Die Unterhaltung bzw. 
Pflege einer Reservefläche mittels einer Zwischennutzung will daher vorbereitet und geplant 
sein. So sind vorhandene Standorteigenschaften zu beachten oder bestehende Baurechte für 
eine künftige Wiedernutzung bzw. Bebauung zu erhalten. 
 
GRUNDSÄTZE ZUM GEEIGNETEN PFLEGE- UND 

UNTERHALTUNGSANSATZ 
 

Auswahlkriterien  
Eine Zwischennutzung setzt eine aufbe-

reitete Fläche voraus. Reserveflächen ha-
ben diesen Status, das Inanspruchnahme-
risiko wurde mit Grundstücksaufbereitung 
bereits minimiert. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass alle Zwischennutzungen per se 
möglich sind. Folgende Kriterien sind für 
die Auswahl des Pflege- und Unterhal-
tungskonzeptes vor allem zu beachten: 

 
Standorteignung der Reservefläche: Die 

Auswahl von Unterhaltungskonzepten 
bzw. Zwischennutzungen ist in vielen Fäl-
len abhängig von der Lage und Größe ei-
ner Reservefläche, den physikalisch-
chemischen Bodeneigenschaften und der 
Standfestigkeit des Untergrunds. Auch 
bauliche Anlagen oder Hohlräume im Un-
tergrund können bestimmte Nutzungen 
ausschließen.  

 
Sensibilität bzw. Verträglichkeit der 

Zwischennutzung: Obwohl schädliche 
Auswirkungen von Kontaminationen bei 
Reserveflächen minimiert sind, können 
Restbelastungen gerade sensible Zwi-
schen- und Folgenutzungen verhindern. So 
etwa muss bei Kinderspielplätzen oder 
Gärten eine Schadstoffübertragung auf 

den Menschen bzw. die Nutzpflanze, ge-
mäß den gültigen Grenzwerten unter an-
derem der BBodSchV, ausgeschlossen 
werden. Bei Industriebrachen, die häufiger 
Kontaminationen aufweisen, lässt sich 
eine sensible Nutzung oftmals schwieriger 
umsetzen als bei Wohnbrachen. 

 
Anpassungsbedarfe der Reservefläche: 

Manche Zwischennutzungen stellen be-
sondere Anforderungen an einen Stand-
ort, die eine Reservefläche nach Aufberei-
tung noch nicht erfüllt. Anpassungsmaß-
nahmen sind dann notwendig. So können 
bestimmte Freiraumfunktionen Boden-
verbesserungen erfordern. Gegebenen-
falls sind eine Zwischennutzung störende 
und auch künftig nicht nutzbare bauliche 
Anlagen rückzubauen. Für damit entste-
hende Kosten ist oftmals ein Finanzie-
rungsplan erforderlich. 

 
Finanzierung und Vertragsregelung der 

Zwischennutzung: Die finanziellen Mög-
lichkeiten sind letztlich entscheidend, wie 
eine Reservefläche gepflegt oder zwi-
schengenutzt und dafür vorbereitet wird. 
Je nach Art der Pflege bzw. Zwischennut-
zung sind verschiedene Bewirtschaftungs- 
und Finanzierungsformen möglich, die 
ganz unterschiedliche Konzepte, Akteure 
und vertragsrechtliche Regelungen erfor-
dern. 
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Zwischennutzungen mit finanzieller Er-
tragsmöglichkeit 

Energiegewinnung ς Ebenerdige Photo-
voltaikanlage: Bereits einige Städte unter-
stützen die Errichtung von ebenerdigen 
und nach dem EEG förderfähigen Photo-
voltaikanlagen. Sie weisen dafür Eignungs-
flächen aus. Dafür stellen ς im Sinne der 
Innen- vor Außenentwicklung ς αŘƛŜ ge-
werblichen Bauflächen, die brach liegen, 
Defizite bei der Erschließung aufweisen, 
von Altlasten betroffen sind und/oder ein 
immissionsempfindliches Umfeld besitzen 
oder anderweitig nicht vermarktbar sind, 
die wünschenswertesten und geeignets-
ten Flächen als Standorte für PV-Anlagen 
dar. Hinzu kommen Brachen, die im wirk-
samen Flächennutzungsplan als anderwei-
ǘƛƎŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜƴ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ǎƛƴŘά ό{ǘŀŘǘ 
Chemnitz 2006). Allerdings sind auch die 
Lage im Stadtgebiet, das Stadtbild und die 
Einbindung in die Stadtstruktur wichtige 
Eignungskriterien. Empfehlenswert ist eine 
Standortgröße >0,5 ha. 

 
Energiegewinnung ς Anbau von Biomas-

se: Ein Anbau von Biomasse zur Energie-
gewinnung wird zunehmend als eine Zwi-
schennutzungsoption für brachliegende 
Flächen diskutiert. Zwar bieten Brach-
flächen und selbst Reserveflächen nicht 
die standörtlichen Voraussetzungen land-
wirtschaftlicher Nutzflächen, dennoch 
können durch den Anbau von Biomasse 
die sonst anfallenden Unterhaltungskos-
ten von Reserveflächen reduziert werden 
(Ponitka et al. 2009). Ein wichtiger Faktor 
für die Wirtschaftlichkeit dieser Zwischen-
nutzung ist eine nahe gelegene Verwer-
tungseinrichtung. Auch die Flächengröße 
ist entscheidend: Ein Biomasseanbau kann 
zwar auch auf kleinen Flächen (<1 ha) rea-
lisiert werden, allerdings steigt die Wirt-
schaftlichkeit mit der Flächengröße an. 
Kritisch sind zudem die meist anthropogen 
überformten Bodeneigenschaften einer 
Reservefläche. Davon abhängig eignen 

sich nur bestimmte Pflanzenarten. Gene-
rell werden halmgutartige und holzartige 
Biomasse unterschieden. Für den Anbau 
von halmgutartiger Biomasse sprechen die 
geringeren Standortansprüche einiger 
Arten, die durchaus trockenheitsresistent 
sind und geringe Ansprüche an die Boden-
qualität stellen. Halmgutartige Biomasse 
kann im Rahmen der Biogasproduktion 
verwertet werden. Anlagen zur thermi-
schen Verwertung von halmgutartiger 
Biomasse befinden sich noch im Versuchs-
stadium. Noch ist aufgrund der Verwer-
tungswege der Anbau von holzartiger Bi-
omasse günstiger als der von halmgutarti-
ger Biomasse. Für den Anbau von holzarti-
ger Biomasse im städtischen Kontext lie-
gen schon erste Erfahrungen vor. Dabei 
zeigt sich, dass für die Böden von Reserve-
flächen i.d.R. Pappeln geeigneter sind als 
Weiden.  

Im Anhang ist ein Entscheidungsbaum 
zur Auswahl einer geeigneten Fläche für 
holzartige Biomasse dargestellt.  

 
TIPP: Eine überschlägige Kostenanalyse 
des Biomasseŀƴōŀǳǎ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ ŘŜǊ αKos-
tenrechner Energiepflanzenά des Kuratori-
ums für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft e.V. (http://daten.ktbl.de). 
Aktuelle Werte liefern auch Ponitka et al. 
(2009). 

 
Gärtnerische Nutzung: Gärten und 

Grabelandnutzungen sind die am häufigs-
ten und gerade von anliegenden Bewoh-
nern gewünschten Zwischennutzungen. 
Diese Nutzungen erfordern aber eine ge-
wisse Bodenqualität (BBR 2008). Vorstell-
bar ist bei entsprechenden Bodenverhält-
nissen auch der Anbau von Zierpflanzen 
zur Direktvermarktung, vergleichbar mit 
α.ƭǳƳŜƴŦŜƭŘŜǊƴ ȊǳƳ {ŜƭōǎǘǇŦƭǸŎƪŜƴά ƻŘŜǊ 
dem Anbau von Zierkürbissen. Für die 
gärtnerische Nutzung einer Reservefläche 
ist eine mindestens 30 cm mächtige, 
unverdichtete und steinfreie Mutterbo-
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denschicht erforderlich, deren Schadstoff-
belastungen unterhalb der Prüfwerte der 
Bundesbodenschutzverordnung für den 
Pfad αBoden-Nutzpflanzeά liegen.  

 
PKW-Parkplatz: Besonders auf inner-

städtischen Brachen mit City-Nähe kann 
die Anlage eines Parkplatzes zur Entlas-
tung der Stellplatzsituation eine attraktive 
Freiraumnutzung darstellen. Gegebenen-
falls können durch die Einnahme von 
Parkgebühren Aufbereitungs- und Unter-
haltungskosten ganz oder teilweise re-
finanziert werden. Ein tragfähiger Unter-
grund ist bei vielen Brachflächen durch 
bestehende Verdichtungen und Befesti-
gungen vorhanden, so dass Stellplätze mit 
geringem Aufwand, auch durch städtische 
Bauhöfe, hergestellt und unterhalten wer-
den können. 

 
Zwischennutzungen mit geringem Herstel-
lungs- und Unterhaltungsaufwand 

Öffentliche Grünfläche: Eine Begrünung 
von Reserveflächen und ihre Öffnung für 
die Allgemeinheit hilft, das Angebot an 
öffentlicher Grünfläche zu verbessern. Die 
Herstellung und Unterhaltung übernimmt 
oftmals die Kommune, teilweise auch An-
wohner oder soziale Gruppen. Ebenso 
können über Gestattungsvereinbarungen 
private Grundstücke für einen solchen 
öffentlichen Zweck zur Verfügung gestellt 
werden. Durch einfache Begrünungen sind 
auch kurze Nutzungszyklen möglich (BBR 
2008). Als besonders kostengünstig erwei-
sen sich extensive Begrünungen mit Suk-
zessionsvegetation. Bei der Aufbereitung 
ist zu beachten, dass die Schadstoffbelas-
tungen in Oberböden auf öffentlichen 
Grünflächen die Prüfwerte für den Pfad 
αBoden-Menschά der Bundesbodenschutz-
verordnung nicht überschreiten dürfen. 

 
Nicht-öffentliche Grünfläche: Reserve-

flächen können auch als nicht-öffentliche 
Grünflächen unterhalten werden. So tra-

gen sie zur Verbesserung des Stadtklimas 
bei und stellen einen Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen dar. Wird die Fläche der Suk-
zession überlassen, sind bei einer bauli-
chen Wiedernutzung ggf. Ausgleichsmaß-
nahmen erforderlich. Um dies zu vermei-
den, ist ς unter Beachtung der lokalen 
Baumschutzsatzung ς eine Mindestpflege 
zur Vermeidung von Baumwuchs empfeh-
lenswert.  

 
TIPP: Mit der Begrünung kann eine 
αtƘȅǘƻǊŜƳŜŘƛŀǘƛƻƴά eine Option sein. 
Durch den Anbau bestimmter Pflanzen 
können im Oberboden Schadstoffe redu-
ziert werden. Dies könnte monetäre Aus-
wirkungen auf eine spätere Entsorgung 
von Aushubmaterial haben. Allerdings ist 
die Phytoremediation nicht zur Gefahren-
abwehr geeignet.  

 
Zwischennutzungen mit höherem Herstel-
lungs- und Unterhaltungsaufwand 

Kunst, Kultur, Freizeit, Spiel und Sport: 
Häufig werden Brachflächen bereits für 
künstlerische Installationen und Ausstel-
lungen, kulturelle Veranstaltungen und die 
Einrichtung von Freizeit-, Spiel- und Sport-
anlagen genutzt. Dadurch erhält eine 
Brachfläche in besonderem Maße auch 
soziale Funktionen, die z.B. durch örtliche 
Vereine gestaltet werden können. Weitere 
Beispiele finden sich in BBR (2004).  

Auch bei diesen Zwischennutzungen dür-
fen in unbefestigten Bereichen die Schad-
stoffbelastungen im Oberboden die Prüf-
werte der Bundesbodenschutzverordnung 
für den Pfad Boden-Mensch nicht über-
schreiten. 

 
PLANUNG UND VORBEREITENDE MAßNAHMEN 

 
Wie bereits dargestellt können Reserve-

flächen viele freiräumliche Zwischennut-
zungen aufnehmen, wenn sie den jeweili-
gen Standortanforderungen entsprechen. 
Im Hinblick auf eine kostenoptimierte Un-
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terhaltung sollten die Varianten bevorzugt 
geprüft werden, die Erträge erwarten las-
sen oder zumindest eine kostenneutrale 
Bewirtschaftung ermöglichen. Ob ein 
Unterhaltungskonzept erfolgreich ist, zeigt 
sich letztendlich dann, wenn die Fläche 
aufgewertet wird und wieder für Investo-
ren attraktiv erscheint.  

Ist ein Standort für eine gewünschte Zwi-
schennutzung nicht geeignet, sind weitere 
Maßnahmen ς so sie im Zuge der Grund-
stücksaufbereitung noch nicht erfolgten ς 
notwendig, etwa Standortuntersuchun-
gen, die Aufstellung eines Unterhaltungs-
konzeptes und die Maßnahmen zur 
Standortverbesserung (Brink 2006). 

 
TIPP: Vor Bewirtschaftung einer Reserve-
fläche müssen die Unterlagen der Grund-
stücksaufbereitung und die Gegebenheiten 
vor Ort geprüft werden. Idealerweise sollte 
diese Prüfung bereits vor der Herrichtung 
einer Reservefläche erfolgen. Auf die  
Sensibilität einer Zwischennutzung oder 
auf Anpassungsbedarfe aus dem Unterhal-
tungskonzept kann so früh reagiert wer-
den.  

 
Aufstellung eines Pflege- und Unterhal-
tungskonzeptes 

Eine kostengünstige und gleichzeitig 
funktionelle Bewirtschaftung einer Reser-
vefläche bedarf einer gewissenhaften 
Auswahl des geeigneten Pflege- und 
Unterhaltungsansatzes (Bild 11). 

Nutzungsspezifisch sind Untersuchungen 
zum stadtregionalen Bedarf, der richtigen 
Lage und Größe der Fläche, zur Verträg-
lichkeit mit den physikalisch-chemischen 
Bodeneigenschaften und eventuellen Kon-
taminationen oder zu aufstehenden Anla-
gen oft notwendig. So lassen sich besser 
und nachhaltiger die infrage kommenden 
Ansätze, also z.B. eine Begrünung, eine 
Weiterverwertung bzw. ein Abriss von 
Gebäuden oder notwendige Befestigungs-
optionen abschätzen.  

Im Ergebnis dessen können geeignete 
Freiraumfunktionen und die damit ver-
bundenen Aufgaben der Pflege- bzw. Un-
terhaltung definiert werden. Dies kann 
auch in einem informellen Plan festgehal-
ten werden. Dieser kann also folgende 
Angaben beinhalten: 
- Art des Unterhaltungsansatzes und der 

etwa angezielten Zwischennutzung, 
- Aufgaben der Bewirtschaftung,  
- Risikovorsorge und Sicherungsmaß-

nahmen, 
- Mitwirkung von Akteuren, 
- Finanzielle und rechtliche Aspekte und 
- Maßnahmen zur Verbesserung der 

Standorteigenschaften. 
 

Verbesserung der Standorteigenschaften 
und der Bodeneigenschaften  

Nach Standortuntersuchungen und Aus-
wahl des Konzepts können entsprechende 
Maßnahmen zur Verbesserung von Stand-
ort- und Bodeneigenschaften einer Reser-
vefläche vorgenommen werden.  

Insbesondere die Bodeneigenschaften 
sind entscheidend, ob die oben dargestell-
ten Freiraumfunktionen möglich sind. So 
ist gegebenenfalls für den Anbau von Bio-
masse und die Gestaltung von Grünanla-
gen, aber zumeist für die gärtnerische 
Nutzung eine durchwurzelbare Boden-
schicht erst herzustellen. Solche Boden-
verbesserungsmaßnahmen sind mit Kos-
ten verbunden. Bei einer Begrünung von 
Rohböden können wachstumsfördernde 
Zuschlagsstoffe direkt mit der Einsaat zu-
gegeben werden, so dass kein zusätzlicher 
Bodenauftrag erforderlich ist. 

 
TIPP: Für die Herstellung einer durchwur-
zelbaren Bodenschicht ist § 12 BBodSchV 
zu beachten. Da dort das fachtechnische 
Vorgehen explizit für Recyclingflächen im 
Stadtbereich und für den Biomasseanbau 
nicht ganz eindeutig geregelt ist, sollte 
selbst bei Zwischennutzungen das zustän-
dige Umweltamt hinzugezogen werden.  
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Abstimmung mit Grundstücksaufbereitung 
Idealerweise werden Vorbereitung und 

Konzeption eines Pflege-/Unterhaltungs-
ansatzes bereits in die Aufbereitung des 
Grundstücks (siehe Kapitel 3) eingebun-
den. So können die eine Zwischennutzung 
vorbereitenden Maßnahmen, wie die Bo-
denverbesserungen, bereits bei den Sanie-
rungs- und Sicherungsmaßnahmen wäh-

rend der Herstellung der Reservefläche 
berücksichtigt werden. Nachhaltigere Ent-
scheidungen sind so möglich, beispiels-
weise ob auf einer Brachfläche nur Altlas-
tengefahren beseitigt oder die Bodensa-
nierung beendet werden soll. Eine derarti-
ge Bündelung von Entscheidungen und 
Maßnahmen sichert eine kostenoptimier-
te Bewirtschaftung von Reserveflächen. 

 
 

 
 

Bild 11 Auswahl eines Unterhaltungs- bzw. Pflegekonzeptes 

 
 

 

Bild 12 Bodensituationen auf Brachflächen (Fotos: Denner 2009) 
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5.2. PFLEGE UND UNTERHALTUNG VON RESERVEFLÄCHEN 

Die Unterhaltung bzw. Pflege von Reserveflächen stellt ebenfalls eine Kostenposition dar. 
Entsprechende Ansätze müssen daher in erster Linie wirtschaftlich sein. Allerdings ist auch 
eine schnelle Verfügbarkeit der Reservefläche für eine tragfähige Dauernutzung ein wichtiges 
Kriterium. Zudem sind Risikovorsorge und rechtliche Absicherung für Eigentümer und Bewirt-
schafter gegebenenfalls grundlegende Voraussetzungen gerade bei Zwischennutzungen. Aus 
Sicht von Stadtentwicklung und der Nachbarschaft soll die Pflege und Unterhaltung von Re-
serveflächen gleichzeitig eine Imageverbesserung und eine Einpassung in das Stadtbild be-
wirken. Bestimmte Ansätze bedürfen daher des Engagements aller Beteiligten. 
 
RISIKOVORSORGE UND SICHERUNGSMAßNAHMEN  

 
Bei sowohl ungenutzten als auch zwi-

schengenutzten Reserveflächen ist oft 
eine weiterführende Risikovorsorge not-
wendig. Darunter fallen auch Verkehrs-
sicherungspflichten und die Erfüllung ord-
nungsrechtlicher Auflagen. Gegebenen-
falls sind Grundstück bzw. verbliebene 
Anlagen durch Abzäunung oder einen 
Wachdienst zu sichern. Zu den Maßnah-
men der Risikovorsorge zählt auch die 
Sicherung des Standortes gegen Vermül-
lung bzw. Vandalismus oder gegen das 
Herausbilden von naturschutzrechtlichen 
Tatsachen durch natürliche Sukzession. In 
Abstimmung mit den zuständigen Natur-
schutzbehörden können standortspezifi-
sche Regelungen getroffen werden, z.B. 
Grünschnittmaßnahmen, die das Entste-
hen von Biotopen verhindern.  

Gegebenenfalls bedingen Zwischennut-
zungen weitere spezifische Sicherungs-
maßnahmen. So sind vertragsrechtliche 
wŜƎŜƭǳƴƎŜƴΣ ǿƛŜ ȊΦ.Φ αbŀǘǳǊ ŀǳŦ ½ŜƛǘάΣ 
möglich, die eine investitionsbedingte Be-
seitigung von Begrünungen erlaubt. 

 
BEWIRTSCHAFTUNG UND ZWISCHENNUTZUNG 

 
Bewirtschaften und Koordinieren 

Die Ausführung der Unterhaltungs- und 
Pflegemaßnahmen beinhaltet eine Reihe 
von Aufgaben. Dazu gehört auch die Koor-
dination und Kontrolle beteiligter bzw. 
beauftragter Dienstleister oder die Gestal-

tung und Pflege öffentlich zugänglicher 
Wege und Plätze. Je nach Zwischennut-
zung fallen weitere Pflegemaßnahmen an. 
Beispielsweise macht ein Biomasseanbau 
auch einen Beschnitt und Maßnahmen zur 
Vermarktung bzw. Verwertung notwendig. 

Grundsätzlich sind bei einer Vergabe von 
Bewirtschaftungsleistungen an Dritte fol-
gende Kosten beeinflussende Parameter 
zu berücksichtigen (nach LUA NRW 2005): 

 
Kosten erhöhende Einflussparameter: 
- kleine Flächen, 
- kurze Zeitvorgaben für die Umsetzung 

von Maßnahmen, 
- hohe Auslastung der Anbieter, 
- Lage in Innenstädten, Ballungszentren 

und deren Randbereichen, 
- erschwerter Baustellenzugang, 
- öffentliche Forderungen, 
- Planungsmängel. 
 

Kosten reduzierende Einflussparameter: 
- große Mengen gleicher Leistungen, 
- geringe Auslastung der Anbieter, 
- strukturschwache, ländliche Gebiete, 
- nachtragsfeste Planung und Vertrags-

gestaltung. 
 
Im Rahmen des Projektes KOSAR wurden 

von Denner & Schrenk (2008) für bereits 
umgesetzte Zwischennutzungen Preisab-
fragen bei Kommunen durchgeführt. Die 
ermittelten Kosten können einen ersten 
Anhaltspunkt bieten und sind unter 
www.refina-kosar.de dokumentiert. 



ARBEITSHILFE ZUR KOSTENOPTIMIERTEN SANIERUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON RESERVEFLÄCHEN  

 

 

29 

K
O

S
A

R

Mitwirkung und Engagement verschiede-
ner Akteure  

Je nach Maßnahme sind Eigentümer, In-
vestoren, Sponsoren, Kommunalverwal-
tungen, Fachexperten und Bürger in die 
Aufbereitung und die Unterhaltung einer 
Reservefläche eingebunden. Oft bestim-
men formell vorgeschriebene Verfahren 
und die Anforderungen an eine gute Pro-
jektentwicklung deren Beteiligung. Eine 
Reservefläche kann anstatt des Eigentü-
mers auch durch Dritte zwischengenutzt 
werden. Dabei gibt der Eigentümer die 
Pflege und Unterhaltung der Liegenschaft 
an einen Bewirtschafter ab.  

Beispiele von Zwischennutzungen zeigen 
(BBR 2008), dass durch bürgerschaftliches 
Engagement eine Unterhaltung und Pflege 
erfolgreich und Kosten senkend möglich 
ist. Oft sind benachbarte Anwohner einer 
Brachfläche an einer gärtnerischen Nut-
zung oder Gestaltung als Spielfläche inte-
ressiert und bereit, sich ehrenamtlich ein-
zubringen. Dennoch können Zwischennut-
zungen i.d.R. nicht allein auf ehrenamtli-
cher Basis und ohne Mittelzuwendung 
umgesetzt werden. Eine kontinuierliche 
und professionelle Koordinierung der eh-
renamtlich Aktiven ist meist sinnvoll.  

Bei der Einbeziehung Dritter ist auch die 
Haftung durch den Flächeneigentümer bei 
einem Schadensfall zu beachten. Entspre-
chende rechtliche Vereinbarungen oder 
Versicherungen sind unerlässlich. 

 
Rechtliche Aspekte der Bewirtschaftung 

Ein städtebaulicher Vertrag ς gemäß §11 
BauGB oder §171c BauGB ς kann die Zu-
sammenarbeit zwischen der Kommune 
und dem privaten Eigentümer/Investor 
regeln, insbesondere dann, wenn vor der 
Bewirtschaftung Gebäude rückgebaut, auf 
Ansprüche nach dem Planungsschadens-
recht verzichtet oder Ausgleich von Lasten 
zwischen beteiligten Eigentümern ausge-
glichen werden sollen (Goldschmidt & 
Taubenek 2005).  

Eine Zwischennutzung wird zwischen 
Flächeneigentümer und Bewirtschafter in 
der Regel mit Pacht-, Miet- bzw. Nut-
zungsverträgen geregelt. Hinweise dazu 
beschreibt Ponitka et. al. (2009).  

Generell müssen sich vertragliche Ver-
pflichtungen aus der Pflege oder Zwi-
schennutzung flexibel beenden lassen, 
damit sie eine folgende Dauernutzung 
nicht blockieren. Die zugrunde liegenden 
Bewirtschaftungsverträge sollten daher so 
gestaltet werden, dass Pflegemaßnahmen 
durch Dritte zeitlich befristet sind bzw. 
Zwischennutzungen vorzeitig beendet 
werden können. Dabei müssen eventuelle 
Investitionen der Zwischennutzer und 
mögliche Entschädigungen bei einem vor-
zeitigen Vertragsende berücksichtigt wer-
den. Eine getroffene notarielle Räumungs-
vereinbarung kann Verzögerungen und 
Kosten für den Eigentümer bei einer 
Zwangsräumung vermeiden (BBR 2008). 

 
Beendigung einer Zwischennutzung 

Reserveflächen stehen ς gemäß Definiti-
on ς für eine dauerhafte Nachnutzung 
stets zur Verfügung (siehe Kapitel 2). Wird 
die Reservefläche zwischengenutzt, sind 
daher bestimmte Aspekte zu beachten. 
Einerseits sollte eine Zwischennutzung 
eine folgende dauerhafte Nachnutzung 
kurzfristig ermöglichen und entsprechend 
rechtlich und wirtschaftlich ausgelegt 
werden. Andererseits müssen im Falle 
einer Nachnutzung eine Zwischenbewirt-
schaftung ordnungsgemäß beendet und 
die Belastungen für den betroffenen Nut-
zer so gering wie möglich gehalten wer-
den. So sollte z.B. die Ernte angebauter 
Energiepflanzen noch möglich sein.  

Verträge über Bewirtschaftungsleistun-
gen oder Zwischennutzungen durch Dritte 
müssen vom Eigentümer gekündigt wer-
den. Gegebenenfalls ist eine Entschädi-
gung notwendig. Räumt ein Zwischennut-
zer nach dem Ende des Vertrags die ihm 
überlassenen Grundstücke oder Gebäude 
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nicht, bleibt dem Eigentümer nur die Mög-
lichkeit einer Räumungsklage bzw. 
Zwangsräumung. Wenn die Zwischennut-
zung vorzeitig endet, sollten durch den 
Zwischennutzer eventuelle Räumungsver-
pflichtungen eingehalten werden.  

 
Verstetigung einer Zwischennutzung 

Beispiele zeigen, dass Zwischennutzun-
gen sich im Verlauf wirtschaftlich am 
Standort entwickeln können. Aus einer 
Zwischennutzung wird eine tragfähige 
Folgenutzung des Standortes. Möglich ist, 
dass dazu zwischennutzungsbezogene 
Genehmigungen sowie vertragliche Rege-

lungen überprüft und angepasst werden 
müssen. Bei einer freiräumlichen Nutzung 
ist gegebenenfalls das Baurecht zurück zu 
nehmen. Generell sollte die Möglichkeit 
der Verstetigung nicht gegen eine Zwi-
schennutzung einer Reservefläche spre-
chen, da bei einer späteren Neubewertung 
die Zwischennutzung möglicherweise nach 
wie vor die einzige Nutzungsoption dar-
stellt. Vielleicht wirtschaften Zwischennut-
zer inzwischen tragfähig und haben sich 
mit der Fläche identifiziert. Auch dann hat 
Reservefläche ihren Zweck erfüllt und im 
Sinne des Flächenkreislaufes eine dauer-
hafte Nutzung erhalten. 

 

 

 

Bild 13 Bewirtschaftungsformen von Reserveflächen (Fotos: Denner, Ferber, Stahl 2009) 
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5.3. BEISPIELE 

 
MODELLSTANDORT IN DER STADT CHEMNITZ 
5ŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ ŘŜǊ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ αCŀƘǊȊŜǳg-

elektrik Chemnitzά ƭƛŜƎǘ an der Fürsten-
straße in Chemnitz. Das Grundstück wurde 
mit verschiedenen Fabrikations-, Lager- 
und Verwaltungsgebäuden bebaut, die 
seit den 1990er Jahren nicht mehr genutzt 
werden und in einem schlechten bis ruinö-
sen Zustand sind. Auf dem Areal befinden 
sich Altlastenverdachtsflächen. 

Dieser Standort wurde im Projekt KOSAR 
als Modell für die Herrichtung als Reserve-
fläche ausgewählt. Nach Standortuntersu-
chungen wurde unter Beteiligung von Ei-
gentümer, Stadtverwaltung und Trägern 
öffentlicher Belange ein Konzept erstellt. 
In Varianten wurden der Erhalt und Abriss 
sowie die Aufbereitung und Pflege defi-
niert. Dabei fallen die Aufbereitungskos-
ten unterschiedlich aus, in allen Varianten 
bedarf eine kostenoptimierte Aufberei-
tung ς aufgrund der massiven Bebauungs-
strukturen ς öffentlicher Finanzmittel. Die 
Varianten sehen folgende Zwischennut-
zungen vor: 

Variante A konzipiert eine öffentliche 
Grünfläche für Erholung und Freizeit für 
einen Großteil der Fläche. Dafür werden 
Bereiche als Spiel-, Liege- und Sportwiese 
sowie als gestaltete Grünanlage hergerich-

tet, die an die frühere Bebauung erinnern 
sollen und über unterschiedliche Aufent-
haltsqualitäten verfügen.  

Variante B sieht einen Anbau von Ener-
giepflanzen vor. Ein Bereich der Brache 
soll durch schnellwachsende Gehölze als 
α9ƴŜǊƎƛŜǿŀƭŘά zwischengenutzt werden 
und die Nachbargrundstücke von den öf-
fentlich genutzten Bereichen abschirmen.  

Variante C erschließt das Grundstück 
durch einen Fußweg, der das Gelände dia-
gonal quert. Die mit Abbruchmaterial ge-
stalteten Flächen erhalten zudem einzelne 
befestigte Flächen mit unterschiedlicher 
Aufenthaltsqualität zum Sitzen und Ver-
weilen. 
5ŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ αCǸǊǎǘŜƴǎǘǊŀǖŜά ōŜƭŜƎǘΣ 

dass nicht unmittelbar vermarktbare Flä-
chen zwar für Nachnutzungen offen gehal-
ten werden, aber nicht zu lange ungenutzt 
brachliegen sollten, da sonst die städte-
baulichen Missstände schnell zunehmen 
und die Bausubstanz kaum noch erhal-
tenswert ist. Eine zeitige Herrichtung der 
Fläche als Reservefläche kann daher Be-
wirtschaftungskosten senken, denkmalge-
schützte Substanz bewahren helfen und 
die Attraktivität für potenzielle Nachnut-
zer aber auch für Zwischennutzungen stei-
gern. 

 

    

Bild 14 Konzepte Standort Fürstenstraße in Chemnitz, Variante A und Variante B (STADT+) 
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MODELLSTANDORT IN DER STADT NORDHAUSEN 

 
5ƛŜ CƭŅŎƘŜ α.ŅŎƪŜǊǎǘǊŀǖŜά ƛƴ bƻǊŘƘŀǳǎŜƴ 

ist ca. 0,5 ha groß. Bereits zu DDR-Zeiten 
wurden im südlichen Teil Gebäude zu-
rückgebaut. Auf dem westlichen Teil der 
Fläche stand eine ehemalige Brauerei, die 
vor einigen Jahren bis auf in ca. 12 m Tiefe 
liegenden alten Kellergewölben abgerissen 
wurde. Teile des Bauschutts sind auf der 
Fläche verblieben. Aufgrund der Absturz-
gefährdung muss dieser Bereich auch bei 
einer Zwischennutzung gesperrt bleiben. 
Auf dem nördlichen Teil der Fläche steht 
ein denkmalgeschütztes, leer stehendes 
Gebäude. Zwei Teilbereiche der Fläche 
werden als Parkplätze genutzt. Ansonsten 
ist die gesamte Fläche eingezäunt, die 
Sukzession weit fortgeschritten. 

Im Rahmen einer Zwischennutzung soll 
das Areal eine Aufwertung erfahren und 
ein anderes Image erhalten. Folgendes 
Konzept wurde entwickelt:  
- Erschließung und Wege: Von der südli-

chen Grundstücksgrenze aus wird ein 
Weg mit einer wassergebundenen De-
cke nach Norden durch das Areal ge-
baut. An diesem Weg sollten Sitzmög-
lichkeiten angeboten werden. Zur 
Aufwertung wird auch an das Aufstel-
len von Skulpturen gedacht. 

- Parkplätze: Schon vorhandenen Park-
plätze werden erhalten und mit Topi-
nambur bepflanzten Erdwällen abge-
grenzt.  

- Kinderspielfläche: Im östlichen Teil sind 
ein Sandkasten, eine Wippe und Spiel-
tiere vorgesehen, die bei einer Bau-
maßnahme schnell entfernt werden 
können. 

- Sitzecke: Im südöstlichen Bereich der 
Fläche wird ein einfacher Platz mit ei-
ner Bank angelegt, der über einen 
Topinamburwall vom Rest der Fläche 
abgegrenzt wird. 

- Grünordnungskonzept: Der vorhande-
ne Bewuchs und vor allem Bäume mit 
einem Stammumfang in 1 m Höhe von 
mehr als 30 cm bleiben aufgrund der 
Baumschutzsatzung erhalten. Im Be-
reich der ehemaligen Brauereigebäude 
können die Büsche und Bäume so ge-
schnitten werden, dass die Grundrisse 
der Gebäude nachgezeichnet werden. 
Die anderen Bereiche werden in eine 
Wiese überführt. Zur Abgrenzung der 
Fläche werden in den Randbereichen 
Erdwälle aufgeschüttet, die mit Topi-
nambur bepflanzt werden. Diese Wälle 
sollen die ehemalige Gebäudegrenze 
entlang der Bäckerstraße nachzeich-
nen. 

 

 

Bild 15 Konzept Standort Bäckerstraße in Nordhausen mit Vorschlag zur Abgrenzung durch ei-
nen Topinamburwall (reconsite) 


